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 Gesetzentwurf
 der  Bundesregierung

 Entwurf  eines  Gesetzes  zur  Modernisierung  des  Schuldenwesens  des  Bundes
 (Bundesschuldenwesenmodernisierungsgesetz)

 A.  Problem  und  Ziel

 Die  operativen  Aufgaben  des  Schuldenwesens  des  Bundes  werden  derzeit  unter
 der  Verantwortung  des  Bundesministeriums  der  Finanzen  durch  die  Bundes-
 republik  Deutschland  –  Finanzagentur  GmbH  (Finanzagentur)  und  die  Bundes-
 wertpapierverwaltung  wahrgenommen.  Der  vorliegende  Gesetzentwurf  verfolgt
 das  Ziel,  durch  eine  Konzentration  der  Aufgabenwahrnehmung  und  damit  den
 Abbau  von  Schnittstellen  das  Schuldenmanagement  des  Bundes  weiter  zu  ver-
 bessern.

 B.  Lösung

 Die  Verbesserung  des  Schuldenmanagements  des  Bundes  wird  durch  die  Zusam-
 menführung  der  Bundeswertpapierverwaltung  und  der  Bundesrepublik  Deutsch-
 land  –  Finanzagentur  GmbH  unter  dem  Dach  der  Finanzagentur  erreicht,  die  ein
 Schuldenmanagement  aus  einer  Hand  gewährleistet;  hierbei  werden  die  Be-
 schäftigten  der  bisherigen  Bundeswertpapierverwaltung,  soweit  dies  für  die  Auf-
 gabenwahrnehmung  erforderlich  ist,  im  Wege  einer  gesetzlichen  Personalgestel-
 lung  seitens  des  Bundesamtes  für  zentrale  Dienste  und  offene  Vermögensfragen
 in  der  Finanzagentur  eingesetzt.  Gleichzeitig  wird  durch  Ausgliederung  sonsti-
 ger  Aufgaben  der  Bundeswertpapierverwaltung  eine  Konzentration  der  Finanz-
 agentur  auf  das  Schuldenmanagement  sichergestellt.

 C.  Alternativen

 Keine

 D.  Finanzielle  Auswirkungen

 1.  Haushaltsausgaben  ohne  Vollzugsaufwand

 Die  Zusammenführung  von  Bundeswertpapierverwaltung  und  Finanzagentur
 führt  ungeachtet  wachsender  Anforderungen  an  das  Schuldenwesen  des  Bundes
 unmittelbar  zu  einem  erheblichen  personellen  Minderbedarf  in  diesem  Bereich.
 Die  gesetzliche  Gestellung  von  ehemaligen  Beschäftigten  der  Bundeswertpa-
 pierverwaltung  für  die  Aufgaben  der  Finanzagentur  ist  aus  der  Sicht  des  Bundes-
 haushaltes  kostenneutral.  Soweit  Beschäftigte  der  Bundeswertpapierverwaltung
 künftig  keine  Aufgaben  des  Schuldenwesens  wahrnehmen,  finden  sie  an  anderer
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Stelle  in  der  Bundesfinanzverwaltung  eine  wirtschaftliche  Verwendung  in  Auf-
 gabenbereichen,  in  denen  Personal  benötigt  wird.

 Die  Konzentration  der  Aufgabenwahrnehmung  in  der  Finanzagentur  und  die
 hierdurch  mögliche  weitere  Optimierung  der  Arbeitsprozesse  lässt  im  Übrigen
 zusätzliche  Einsparungen  im  Schuldenwesen  des  Bundes  erwarten.

 2.  Vollzugsaufwand

 Die  Zusammenführung  von  Bundeswertpapierverwaltung  und  Finanzagentur
 bringt  vorübergehenden  Vollzugsaufwand  mit  sich;  zusätzliches  Personal  wird
 hierfür  nicht  benötigt.  Auf  die  zu  erwartenden  Einsparungen  wird  bereits  unter
 Nummer  1  hingewiesen.

 E.  Sonstige  Kosten

 Keine.

 Auswirkungen  auf  die  Haushalte  der  Länder  und  Kommunen  sind  nicht  zu  er-
 warten.  Es  entstehen  keine  Kosten  für  die  Wirtschaft,  insbesondere  für  mittel-
 ständische  Unternehmen.

 Auswirkungen  auf  das  Preisniveau,  insbesondere  das  Verbraucherpreisniveau,
 bestehen  nicht.
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Anlage  1
 Entwurf  eines  Gesetzes  zur  Modernisierung  des  Schuldenwesens  des  Bundes
 (Bundesschuldenwesenmodernisierungsgesetz)
 Der  Bundestag  hat  das  folgende  Gesetz  beschlossen:

 Inhaltsübersicht

 Artikel  1  Gesetz  zur  Regelung  des  Schuldenwesens  des  Bun-
 des  (Bundesschuldenwesengesetz  –  BSchuWG)

 Artikel  2  Gesetz  über  das  Personal  der  Bundeswertpapier-
 verwaltung  (Bundeswertpapierverwaltungsperso-
 nalgesetz  –  BWpVerwPG)

 Artikel  3  Anpassung  von  Rechtsvorschriften

 Artikel  4  Inkrafttreten,  Außerkrafttreten

 Artikel  1

 Gesetz  zur  Regelung  des  Schuldenwesens
 des  Bundes

 (Bundesschuldenwesengesetz  –  BSchuWG)

 Teil  1
 Wahrnehmung  von  Aufgaben  des  Schuldenwesens

 des  Bundes  und  parlamentarische  Kontrolle

 §  1
 Ermächtigung  zur  Übertragung  von  Aufgaben

 des  Schuldenwesens

 (1)  Zur  Verbesserung  der  Wirtschaftlichkeit  des  Schulden-
 wesens  des  Bundes  wird  das  Bundesministerium  der  Finan-
 zen  ermächtigt,  durch  Rechtsverordnung  der  Bundesrepublik
 Deutschland  –  Finanzagentur  GmbH  die  folgenden  Aufga-
 ben  des  Schuldenwesens  zur  Wahrnehmung  im  Namen  des
 Bundes  und  seiner  Sondervermögen  zu  übertragen:

 1.  Aufnahme  von  Krediten  für  den  Bund  und  seine  Sonder-
 vermögen  nach  Maßgabe  des  §  4  sowie  Maßnahmen  zur
 Portfoliosteuerung  und  zur  Marktpflege;

 2.  Verwaltung  der  Schulden  und  Finanzierungsinstrumente
 des  Bundes  und  seiner  Sondervermögen  sowie  der  von
 der  Deutschen  Ausgleichsbank  begebenen  Schuldver-
 schreibungen;

 3.  Führung  des  Bundesschuldbuchs  nach  Maßgabe  der  §§  5
 bis  8;

 4.  Abschluss  von  Geschäften  zur  Steuerung  der  Liquidität,
 einschließlich  Geschäften  zur  Geldanlage.

 Aus  den  in  Satz  1  genannten  Rechtsgeschäften  werden  aus-
 schließlich  der  Bund  oder  seine  Sondervermögen  berechtigt
 und  verpflichtet.  Über  die  Emissionsbedingungen  und  allge-
 meinen  vertraglichen  Bedingungen  entscheidet  das  Bundes-
 ministerium  der  Finanzen.

 (2)  Soweit  dies  für  die  Erfüllung  der  nach  Absatz  1  über-
 tragenen  Aufgaben  erforderlich  ist,  kann  die  Bundesrepublik
 Deutschland  –  Finanzagentur  GmbH  Anordnungen  zur  An-
 nahme  oder  Leistung  von  Zahlungen  nach  §  70  der  Bundes-
 haushaltsordnung  erteilen,  die  von  den  Kassen  des  Bundes

 ausgeführt  werden.  Das  Bundesministerium  der  Finanzen
 kann  der  Bundesrepublik  Deutschland  –  Finanzagentur
 GmbH  zur  Erfüllung  der  übertragenen  Aufgaben  außerdem
 die  Wahrnehmung  des  Zahlungsverkehrs  als  für  Zahlungen
 zuständige  Stelle  und  insoweit  als  Zahlstelle  übertragen.  Die
 Bestimmungen  der  Bundeshaushaltsordnung  und  die  dazu
 erlassenen  Ausführungsbestimmungen  sind  insoweit  ent-
 sprechend  anzuwenden.

 (3)  Die  Bundesrepublik  Deutschland  –  Finanzagentur
 GmbH  nimmt  die  nach  Absatz  1  übertragenen  Aufgaben  als
 Teil  der  öffentlichen  Schuldenverwaltung  des  Bundes  wahr.

 (4)  Abweichende  Regelungen  der  Zuständigkeit  im  Schul-
 denwesen  des  Bundes  durch  Gesetz  bleiben  unberührt.

 §  2
 Aufsicht  über  die  Bundesrepublik  Deutschland  –

 Finanzagentur  GmbH

 (1)  Das  Bundesministerium  der  Finanzen  übt  die  Aufsicht
 über  die  recht-  und  zweckmäßige  Wahrnehmung  der  übertra-
 genen  Aufgaben  des  Schuldenwesens  durch  die  Bundesrepu-
 blik  Deutschland  –  Finanzagentur  GmbH  aus.

 (2)  In  der  Rechtsverordnung  nach  §  1  Abs.  1  Satz  1  kann
 das  Bundesministerium  der  Finanzen  bestimmen,  dass  es  ein-
 zelne  oder  alle  übertragenen  Aufgaben  vorübergehend  selbst
 wahrnehmen  oder  auf  eine  Behörde  in  seinem  Geschäftsbe-
 reich  oder  einen  Dritten  übertragen  kann,  wenn  auf  andere
 Weise  die  recht-  und  zweckmäßige  Wahrnehmung  der  über-
 tragenen  Aufgaben  nicht  sichergestellt  werden  kann.

 §  3
 Parlamentarisches  Gremium

 (1)  Der  Deutsche  Bundestag  wählt  für  die  Dauer  einer
 Wahlperiode  ein  Gremium,  das  aus  Mitgliedern  des  Haus-
 haltsausschusses  des  Deutschen  Bundestages  besteht.  Der
 Deutsche  Bundestag  bestimmt  die  Zahl  der  Mitglieder,  die
 Zusammensetzung  und  die  Arbeitsweise.  Gewählt  ist,  wer
 die  Mehrheit  der  Stimmen  der  Mitglieder  des  Deutschen
 Bundestages  auf  sich  vereint.  Scheidet  ein  Mitglied  aus  dem
 Deutschen  Bundestag  oder  seiner  Fraktion  aus  oder  wird  ein
 Mitglied  zur  Bundesministerin  oder  zum  Bundesminister
 oder  zur  Parlamentarischen  Staatssekretärin  oder  zum  Parla-
 mentarischen  Staatssekretär  ernannt,  so  verliert  es  seine  Mit-
 gliedschaft  im  Gremium.  Für  ein  ausscheidendes  Mitglied  ist
 unverzüglich  ein  neues  Mitglied  zu  wählen.

 (2)  Das  Gremium  wird  vom  Bundesministerium  der
 Finanzen  über  alle  Fragen  des  Schuldenwesens  des  Bundes
 unterrichtet.  Das  Bundesministerium  der  Finanzen  und  der
 Bundesrechnungshof  sind  ständig  vertreten.  Das  Gremium
 beschließt  über  die  Hinzuziehung  weiterer  Teilnehmer.

 (3)  Die  Mitglieder  des  Gremiums  sind  zur  Geheimhaltung
 aller  Angelegenheiten  verpflichtet,  die  ihnen  bei  ihrer  Tätig-
 keit  bekannt  geworden  sind.  Dies  gilt  auch  für  die  Teilnehme-
 rinnen  und  Teilnehmer  an  den  Sitzungen.
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Teil  2
 Kreditaufnahme  des  Bundes  und  Bundesschuldbuch

 §  4
 Kreditaufnahme  des  Bundes

 (1)  Die  Aufnahme  von  Krediten  durch  den  Bund  und  seine
 Sondervermögen  erfolgt  im  Rahmen  des  jeweiligen  Haus-
 haltsgesetzes  durch

 1.  Ausgabe  von  Schuldverschreibungen,  insbesondere
 durch  Begebung  von  Schuldbuchforderungen,

 2.  Aufnahme  von  Darlehen  gegen  Schuldschein,

 3.  Eingehung  von  Wechselverbindlichkeiten,

 4.  Bankkredite  oder

 5.  sonstige  an  den  Finanzmärkten  übliche  Finanzierungsins-
 trumente.

 (2)  Im  Rahmen  des  jeweiligen  Haushaltsgesetzes  können
 an  den  Finanzmärkten  eingeführte  derivative  Finanzierungs-
 instrumente  eingesetzt  werden.

 §  5
 Bundesschuldbuch

 (1)  Für  den  Bund  und  seine  Sondervermögen  wird  ein
 Bundesschuldbuch  geführt,  das  der  Begründung,  Dokumen-
 tation  und  Verwaltung  von  Schuldbuchforderungen  sowie
 der  Dokumentation  und  Verwaltung  der  sonstigen  Verbind-
 lichkeiten  gemäß  den  nachfolgenden  Bestimmungen  dient.
 Das  Bundesschuldbuch  kann  auch  elektronisch  geführt  wer-
 den.

 (2)  Das  Bundesschuldbuch  besteht  aus  Abteilungen.  Je-
 weils  in  eine  Abteilung  werden  eingetragen:

 1.  Sammelschuldbuchforderungen  nach  Maßgabe  des  §  6,

 2.  Einzelschuldbuchforderungen  nach  Maßgabe  des  §  7,

 3.  sonstige  Verbindlichkeiten  im  Sinne  des  §  4,  soweit  hier-
 für  Abteilungen  eingerichtet  worden  sind;  über  die  Ein-
 richtung  dieser  Abteilungen  entscheidet  das  Bundesmi-
 nisterium  der  Finanzen.

 (3)  Eine  Schuldbuchforderung  wird  als  Sammelschuld-
 buchforderung  oder  Einzelschuldbuchforderung  durch  die
 Eintragung  in  die  jeweilige  Abteilung  begründet;  durch  die
 Eintragung  in  das  Bundesschuldbuch  gilt  eine  gesetzlich  vor-
 geschriebene  Form  als  beachtet.

 §  6
 Sammelschuldbuchforderungen

 (1)  Der  Bund  und  seine  Sondervermögen  können  Schuld-
 verschreibungen  dadurch  begeben,  dass  Schuldbuchforde-
 rungen  bis  zur  Höhe  des  Nennbetrages  der  jeweiligen  Emis-
 sion  auf  den  Namen  einer  Wertpapiersammelbank  in  das
 Bundesschuldbuch  eingetragen  werden  (Sammelschuld-
 buchforderung).

 (2)  Die  Sammelschuldbuchforderung  gilt  als  Wertpapier-
 sammelbestand.  Die  Gläubiger  der  Sammelschuldbuchfor-
 derung  gelten  als  Miteigentümer  nach  Bruchteilen.  Der  je-
 weilige  Anteil  bestimmt  sich  nach  dem  Nennbetrag  der  für
 den  Gläubiger  in  Sammelverwaltung  genommenen  Schuld-
 buchforderung.  Die  Wertpapiersammelbank  verwaltet  die
 Sammelschuldbuchforderung  treuhänderisch  für  die  Gläubi-
 ger,  ohne  selbst  Berechtigte  der  Sammelschuldbuchforde-

 rung  zu  sein.  Die  Wertpapiersammelbank  kann  die  Sammel-
 schuldbuchforderung  für  die  Gläubiger  gemeinsam  mit  ihren
 eigenen  Anteilen  verwalten.  Die  Vorschriften  des  Depotge-
 setzes  sind  entsprechend  anzuwenden.

 (3)  Ansprüche  auf  Ausreichung  verbriefter  Schuldurkun-
 den  sind  ausgeschlossen,  es  sei  denn,  die  Emissionsbedin-
 gungen  sehen  solche  Ansprüche  ausdrücklich  vor.

 (4)  Die  Wertpapiersammelbank  kann  ihr  zur  Sammelver-
 wahrung  anvertraute  verbriefte  Schuldverschreibungen  des
 Bundes  und  seiner  Sondervermögen  jederzeit  in  eine  Sam-
 melschuldbuchforderung  umwandeln  lassen,  sofern  die
 Emissionsbedingungen  dies  nicht  ausdrücklich  ausschließen.

 (5)  Besteht  die  Emission  des  Bundes  teils  aus  einer  Sam-
 melschuldbuchforderung  und  teils  aus  verbrieften  Schuld-
 verschreibungen,  so  gelten  diese  Teile  als  ein  einheitlicher
 Sammelbestand.

 (6)  Der  Schuldner  der  Sammelschuldbuchforderung  kann
 nur  solche  Einwendungen  erheben,  die  sich  aus  der  Eintra-
 gung  ergeben,  die  Gültigkeit  der  Eintragung  betreffen  oder
 ihm  unmittelbar  gegen  den  Gläubiger  zustehen.

 (7)  Die  Wertpapiersammelbank  ist  berechtigt,  vom
 Schuldner  für  die  auf  ihren  Namen  eingetragenen  Sammel-
 schuldbuchforderungen  die  Zahlung  der  Zinsen  und  des  Ka-
 pitals bei Fälligkeit zu verlangen. Der Schuldner wird durch
 Zahlung  an  die  Wertpapiersammelbank  gegenüber  den  Gläu-
 bigern  der  Sammelschuldbuchforderung  befreit.

 (8)  Befinden  sich  Emissionen  oder  Teile  davon  im  Eigen-
 bestand  des  Bundes  oder  eines  seiner  Sondervermögen,  kön-
 nen  sie  im  Bundesschuldbuch  ganz  oder  teilweise  gelöscht
 werden,  sofern  die  Emissionsbedingungen  dem  nicht  entge-
 genstehen.  Über  die  Löschung  entscheidet  das  Bundesminis-
 terium  der  Finanzen.

 §  7
 Einzelschuldbuchforderungen

 (1)  Einzelne  natürliche  oder  juristische  Personen  oder  Ver-
 mögensmassen,  deren  Verwaltung  gesetzlich  geregelt  ist
 oder  deren  Verwalter  ihre  Verfügungsbefugnis  durch  eine  ge-
 richtliche  oder  notarielle  Urkunde  nachweisen,  können  wäh-
 rend  der  Laufzeit  einer  Sammelschuldbuchforderung  verlan-
 gen,  dass  ihr  Anteil  daran  durch  Eintragung  in  das  Einzel-
 schuldbuch  in  eine  auf  ihren  Namen  lautende  Buchforderung
 (Einzelschuldbuchforderung)  umgewandelt  wird,  sofern
 nicht  in  den  Emissionsbedingungen  die  Begründung  einer
 Einzelschuldbuchforderung  ausgeschlossen  ist.  Die  Über-
 mittlung  des  Antrags  erfolgt  durch  die  eingetragene  Wertpa-
 piersammelbank.  Durch  die  Eintragung  wird  eine  Einzel-
 schuldbuchforderung  in  Höhe  des  Anteils  begründet.  §  6
 Abs.  6  gilt  entsprechend.

 (2)  Sofern  nicht  in  den  Emissionsbedingungen  die  Be-
 gründung  einer  Einzelschuldbuchforderung  ausgeschlossen
 ist,  kann  eine  Einzelschuldbuchforderung  auch  dadurch  be-
 gründet  werden,  dass

 1.  für  den  Gläubiger,  der  dem  Bund  den  Kaufpreis  zur  Ver-
 fügung  stellt,  der  entsprechende  Nennbetrag  unmittelbar
 als  Einzelschuldbuchforderung  eingetragen  wird,

 2.  für  den  Gläubiger,  der  der  das  Bundesschuldbuch  führen-
 den  Stelle  Bundeswertpapiere  zur  Umwandlung  in  eine
 Buchforderung  einliefert,  eine  Einzelschuldbuchforde-
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rung  in  Höhe  des  Nennbetrages  der  eingelieferten  Wert-
 papiere  eingetragen  wird;  hierdurch  erlöschen  seine
 Rechte  an  den  eingelieferten  Wertpapieren.  Das  durch
 das  Wertpapier  begründete  Rechtsverhältnis  zwischen
 Schuldner  und  Gläubiger  gilt  auch  für  die  Einzelschuld-
 buchforderung.

 (3)  Eine  Einzelschuldbuchforderung  kann  auch  zur  Erfül-
 lung  eines  gesetzlich  begründeten  Leistungsanspruchs  als
 dem  Gläubiger  zustehende  Forderung  in  das  Bundesschuld-
 buch  eingetragen  werden,  wenn  Schuldner  der  Bund  oder
 eines  seiner  Sondervermögen  ist.

 (4)  Veränderungen  in  den  Einzelschuldbuchforderungen
 dürfen  nur  auf  Grund  eines  Antrags  des  Gläubigers  oder  einer
 durch  Gesetz  oder  auf  Grund  Gesetzes,  Rechtsgeschäfts,  ge-
 richtlicher  Entscheidung  oder  vollstreckbaren  Verwaltungs-
 akts  hierzu  berechtigten  Person  erfolgen.

 (5)  Die  das  Bundesschuldbuch  führende  Stelle  erteilt  nur
 den  in  Absatz  4  genannten  Personen  sowie  staatlichen  Stel-
 len,  die  auf  Grund  eines  Gesetzes  auskunftsberechtigt  sind,
 Bescheinigungen  und  Auskünfte  über  alle  Eintragungen  und
 Veränderungen  auf  dem  Schuldbuchkonto.

 (6)  Einzelschuldbuchforderungen  können,  soweit  es  sich
 nicht  um  obligatorische  Einzelschuldbuchforderungen  han-
 delt,  auf  Antrag  des  Berechtigten  im  Sinne  des  Absatzes  4  in
 einen  Sammelbestandanteil  zur  Verwahrung  bei  einem  Kre-
 ditinstitut  umgewandelt  werden.

 §  8
 Öffentlicher  Glaube  des  Bundesschuldbuchs

 (1)  Verfügungen  über  Einzelschuldbuchforderungen  be-
 dürfen  zu  ihrer  Wirksamkeit  gegenüber  dem  Schuldner  der
 Eintragung  in  das  Bundesschuldbuch.

 (2)  Wird  eine  Einzelschuldbuchforderung  auf  Grund  eines
 Antrags  eines  Berechtigten  im  Sinne  von  §  7  Abs.  4  auf  einen
 anderen  Gläubiger  übertragen,  so  erwirbt  dieser  sie  auch,  so-
 weit  sie  dem  bisher  eingetragenen  Gläubiger  nicht  zustand.
 Rechte  Dritter  an  der  Forderung  sowie  Verfügungsbeschrän-
 kungen  des  bisherigen  Gläubigers  sind  dem  neuen  Gläubiger
 gegenüber  nur  wirksam,  soweit  sie  im  Bundesschuldbuch
 eingetragen  sind.  Die  Sätze  1  und  2  gelten  nicht,  wenn  dem
 neuen  Gläubiger  zur  Zeit  des  Erwerbs  der  Schuldbuchforde-
 rung  bekannt  oder  infolge  grober  Fahrlässigkeit  unbekannt
 war,  dass  dem  bisherigen  Gläubiger  die  Forderung  nicht  oder
 nicht  in  dem  Umfang  zustand,  dass  der  bisherige  Gläubiger
 einer  Verfügungsbeschränkung  unterlag  oder  dass  die  Forde-
 rung  mit  dem  Recht  einer  dritten  Person  belastet  war.

 (3)  Wer  als  Inhaber  eines  durch  Rechtsgeschäft  begründe-
 ten  Pfandrechts  oder  eines  Nießbrauchs  an  einer  Einzel-
 schuldbuchforderung  eingetragen  wird,  erwirbt  das  Recht
 auch,  soweit  die  Einzelschuldbuchforderung  dem  eingetra-
 genen  Gläubiger  nicht  zusteht.  Absatz  2  Satz  2  und  3  gilt  ent-
 sprechend.

 (4)  Die  Eintragungen  erfolgen  in  derselben  Reihenfolge,
 in  der  die  Anträge  bei  der  das  Bundesschuldbuch  führenden
 Stelle  eingegangen  sind.

 §  9
 Fortgeltung  von  Rechtsvorschriften

 (1)  Soweit  auf  Grund  von  Verweisungen  in  Landesgeset-
 zen  Bestimmungen  des  Bundeswertpapierverwaltungsgeset-

 zes  vom  11.  Dezember  2001  (BGBl.  I  S.  3519)  in  der  jeweils
 geltenden  Fassung  in  den  Ländern  anwendbar  sind,  gelten
 diese  bis  zu  einer  Neuregelung  durch  die  Länder  fort,  längs-
 tens  bis  zum  31.  Dezember  2008.

 (2)  Soweit  auf  Grund  von  Verweisungen  in  Landesgeset-
 zen  die  in  §  15  des  Bundeswertpapierverwaltungsgesetzes
 genannten  Rechtsvorschriften  in  der  jeweils  geltenden  Fas-
 sung  in  den  Ländern  anwendbar  sind,  gelten  diese  bis  zu
 einer  Neuregelung  durch  die  Länder  fort,  längstens  bis  zum
 31.  Dezember  2008.

 (3)  Artikel  2  des  Gesetzes  zur  Änderung  des  Gesetzes  über
 die  Verwahrung  und  Anschaffung  von  Wertpapieren  vom
 24.  Mai  1972  (BGBl.  I  S.  801)  mit  der

 –  Verordnung  über  die  Verwaltung  und  Anschaffung  von
 Reichsschuldbuchforderungen  in  der  im  Bundesgesetz-
 blatt  Teil  III,  Gliederungsnummer  651-6,  veröffentlichten
 bereinigten  Fassung,

 –  Verordnung  über  die  Behandlung  von  Anleihen  des  Deut-
 schen  Reichs  im  Bank-  und  Börsenverkehr  in  der  im  Bun-
 desgesetzblatt  Teil  III,  Gliederungsnummer  651-7,  veröf-
 fentlichten  bereinigten  Fassung,

 –  Zweiten  Verordnung  über  die  Behandlung  von  Anleihen
 des  Deutschen  Reichs  im  Bank-  und  Börsenverkehr  in  der
 im  Bundesgesetzblatt  Teil  III,  Gliederungsnummer
 651-8,  veröffentlichten  bereinigten  Fassung,

 gelten  in  den  Ländern  bis  zu  einer  Neuregelung  durch  die
 Länder  fort,  längstens  bis  zum  31.  Dezember  2008.

 Artikel  2

 Gesetz  über  das  Personal  der
 Bundeswertpapierverwaltung

 (Bundeswertpapierverwaltungspersonalgesetz  –
 BWpVerwPG)

 §  1
 Zuordnung  des  Personals

 Die  Beamtinnen,  Beamten,  Arbeitnehmerinnen  und  Arbeit-
 nehmer  bei  der  Bundeswertpapierverwaltung  sind  ab  dem
 1.  August  2006  solche  bei  dem  Bundesamt  für  zentrale
 Dienste  und  offene  Vermögensfragen.  Für  die  Auszubilden-
 den  bei  der  Bundeswertpapierverwaltung  gilt  Satz  1  entspre-
 chend.

 §  2
 Zuweisung  von  Tätigkeiten

 (1)  Den  Beamtinnen,  Beamten,  Arbeitnehmerinnen  und
 Arbeitnehmern  im  Sinne  des  §  1  Satz  1  werden  ab  dem  1.  Au-
 gust  2006  Tätigkeiten  bei  der  Bundesrepublik  Deutschland  –
 Finanzagentur  GmbH  zugewiesen.

 (2)  Die  Personalgestellung  nach  Absatz  1  lässt  die  beste-
 henden  Dienst-  und  Arbeitsverhältnisse  zum  Bund  unbe-
 rührt.

 (3)  Werden  einer  Arbeitnehmerin  oder  einem  Arbeitneh-
 mer  auf  Grund  der  Personalgestellung  nach  Absatz  1  Tätig-
 keiten  zugewiesen,  die  einer  niedrigeren  Entgeltgruppe  zuzu-
 ordnen  sind,  bestimmt  sich  die  Eingruppierung  nach  der  vor-
 herigen  Tätigkeit.  Soweit  es  darüber  hinaus  im  Zusammen-
 hang  mit  der  Personalgestellung  angemessen  ist,  kann  das
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Bundesministerium  der  Finanzen  im  Einvernehmen  mit  dem
 Bundesministerium  des  Innern  ergänzend  außer-  und  über-
 tarifliche  Regelungen  treffen.

 §  3
 Entscheidungs-  und  Weisungsbefugnisse

 Gegenüber  den  in  §  2  Abs.  1  bezeichneten  Beschäftigten
 hat  die  Bundesrepublik  Deutschland  –  Finanzagentur  GmbH
 Entscheidungs-  und  Weisungsbefugnisse,  soweit  die
 Dienstausübung  oder  Tätigkeit  in  der  Bundesrepublik
 Deutschland  –  Finanzagentur  GmbH  es  erfordern.  Die  Ge-
 schäftsführung  und  von  dieser  benannte  Beschäftigte  der
 Bundesrepublik  Deutschland  –  Finanzagentur  GmbH  üben
 insoweit  Vorgesetztenbefugnisse  aus.  Die  Dienstvorgesetz-
 tenbefugnisse  nach  §  3  Abs.  2  Satz  1  des  Bundesbeamtenge-
 setzes  liegen  bei  der  Präsidentin  oder  dem  Präsidenten  des
 Bundesamtes  für  zentrale  Dienste  und  offene  Vermögensfra-
 gen.  Weitere  Einzelheiten  der  Ausübung  der  Entscheidungs-
 und  Weisungsbefugnisse  sind  vertraglich  zwischen  dem
 Bundesamt  für  zentrale  Dienste  und  offene  Vermögensfragen
 und  der  Bundesrepublik  Deutschland  –  Finanzagentur
 GmbH  zu  regeln.

 §  4
 Anwendbarkeit  des  Bundespersonalvertretungsgesetzes

 Die  in  §  2  Abs.  1  benannten  Beschäftigten  gelten  im  Sinne
 des  Bundespersonalvertretungsgesetzes  als  Beschäftigte  des
 Bundesamtes  für  zentrale  Dienste  und  offene  Vermögensfra-
 gen.  §  13  Abs.  2  Satz  4  des  Bundespersonalvertretungsgeset-
 zes  findet  keine  Anwendung.

 §  5
 Geltung  arbeitsrechtlicher  Vorschriften

 (1)  Die  in  §  2  Abs.  1  genannten  Beschäftigten  gelten  für
 die  Anwendung  der  Vorschriften  über  die  Vertretung  der  Ar-
 beitnehmerinnen  und  Arbeitnehmer  im  Aufsichtsrat,  für  die
 Anwendung  des  Betriebsverfassungsgesetzes  und  des  Spre-
 cherausschussgesetzes  als  Arbeitnehmerinnen  und  Arbeit-
 nehmer  der  Bundesrepublik  Deutschland  –  Finanzagentur
 GmbH  und  sind  als  solche  aktiv  und  passiv  wahlberechtigt.

 (2)  Als  leitende  Angestellte  im  Sinne  des  §  5  Abs.  3  des
 Betriebsverfassungsgesetzes  gelten  auch  die  funktional  ver-
 gleichbaren  Beamtinnen  und  Beamten.

 (3)  Soweit  die  Bundesrepublik  Deutschland  –  Finanz-
 agentur  GmbH  Verpflichtungen,  die  ihr  nach  den  Vorschrif-
 ten  über  die  Vertretung  der  Arbeitnehmerinnen  und  Arbeit-
 nehmer  im  Aufsichtsrat,  nach  dem  Betriebsverfassungsge-
 setz  und  dem  Sprecherausschussgesetz  sowie  den  Vorschrif-
 ten  über  die  Schwerbehindertenvertretung  obliegen,  deshalb
 nicht  erfüllen  kann,  weil  sie  nicht  Dienstherrin  und  Arbeitge-
 berin  der  in  §  2  Abs.  1  genannten  Beschäftigten  ist,  treffen
 diese  Verpflichtungen  das  Bundesamt  für  zentrale  Dienste
 und  offene  Vermögensfragen.

 §  6
 Personalvertretungs-  und  betriebsverfassungsrechtliche

 Zuständigkeiten

 (1)  Der  Personalrat  des  Bundesamtes  für  zentrale  Dienste
 und  offene  Vermögensfragen  ist  für  diejenigen  Personal-
 angelegenheiten  der  in  §  2  Abs.  1  genannten  Beschäftigten
 nach  dem  Bundespersonalvertretungsgesetz  zuständig,  über

 die  das  Bundesamt  für  zentrale  Dienste  und  offene  Vermö-
 gensfragen  zu  entscheiden  hat.

 (2)  In  Angelegenheiten,  in  denen  die  Bundesrepublik
 Deutschland  –  Finanzagentur  GmbH  entscheidet,  werden  die
 Beteiligungsrechte  nach  dem  Betriebsverfassungsgesetz
 vom  Betriebsrat  der  Bundesrepublik  Deutschland  –  Finanz-
 agentur  GmbH  wahrgenommen.

 §  7
 Schwerbehinderte  Menschen

 (1)  Für  die  schwerbehinderten  Menschen,  die  nach  §  2
 Abs.  1  bei  der  Bundesrepublik  Deutschland  –  Finanzagentur
 GmbH  tätig  sind,  ist  das  Bundesamt  für  zentrale  Dienste  und
 offene  Vermögensfragen  Arbeitgeber  im  Sinne  des  Teils  2
 des  Neunten  Buches  Sozialgesetzbuch.

 (2)  Schwerbehinderte  Menschen  gelten  ungeachtet  ihres
 Dienst-  oder  Arbeitsverhältnisses  mit  dem  Bund  für  die  An-
 wendung  der  Vorschriften  über  die  Schwerbehindertenver-
 tretung  in  der  Bundesrepublik  Deutschland  –  Finanzagentur
 GmbH  als  Beschäftigte.  §  6  gilt  entsprechend.

 §  8
 Übergangsregelung

 (1)  Der  bei  der  Bundesrepublik  Deutschland  –  Finanz-
 agentur  GmbH  gebildete  Betriebsrat  wird  ab  dem  1.  August
 2006  um  diejenigen  Mitglieder  des  am  31.  Juli  2006  beste-
 henden  Personalrates  der  Bundeswertpapierverwaltung  er-
 weitert,  die  zu  den  Beschäftigten  nach  §  2  Abs.  1  gehören.
 Der  erweiterte  Betriebsrat  wählt  aus  seiner  Mitte  eine  Vorsit-
 zende  oder  einen  Vorsitzenden  und  eine  Stellvertreterin  oder
 einen  Stellvertreter,  von  denen  jeweils  eine  oder  einer  zu  den
 Beschäftigten  nach  §  2  Abs.  1  sowie  zu  den  Arbeitnehmerin-
 nen  und  Arbeitnehmern  der  Bundesrepublik  Deutschland  –
 Finanzagentur  GmbH  gehören  muss.

 (2)  Der  erweiterte  Betriebsrat  nach  Absatz  1  bestellt  un-
 verzüglich  den  Wahlvorstand  zur  Einleitung  der  Betriebsrats-
 wahl.  Seine  Amtszeit  endet,  sobald  in  der  Bundesrepublik
 Deutschland  –  Finanzagentur  GmbH  ein  neuer  Betriebsrat
 gewählt  und  das  Wahlergebnis  bekannt  gegeben  worden  ist,
 spätestens  jedoch  mit  Ablauf  des  31.  Juli  2007.

 (3)  Besteht  am  1.  August  2006  bei  der  Bundesrepublik
 Deutschland  –  Finanzagentur  GmbH  kein  Betriebsrat,  neh-
 men  diejenigen  Mitglieder  des  am  31.  Juli  2006  bestehenden
 Personalrates  der  Bundeswertpapierverwaltung,  die  zu  den
 Beschäftigten  nach  §  2  Abs.  1  gehören,  die  Aufgaben  eines
 Betriebsrates  nach  dem  Betriebsverfassungsgesetz  wahr.  Ab-
 satz  2  gilt  entsprechend.

 (4)  Sofern  nach  den  Bestimmungen  des  Teils  2  des  Neun-
 ten  Buches  Sozialgesetzbuch  bei  der  Bundesrepublik
 Deutschland  –  Finanzagentur  GmbH  eine  Schwerbehinder-
 tenvertretung  einzurichten  ist,  gelten  die  vorstehenden  Be-
 stimmungen  entsprechend.

 §  9
 Fortgeltung  von  Dienstvereinbarungen

 Die  in  der  Bundeswertpapierverwaltung  am  31.  Juli  2006
 bestehenden  Dienstvereinbarungen  gelten  für  die  Beschäftig-
 ten  nach  §  2  Abs.  1  in  der  Bundesrepublik  Deutschland  –  Fi-
 nanzagentur  GmbH  für  längstens  zwölf  Monate  als  Betriebs-
 vereinbarungen  fort,  soweit  sie  nicht  durch  andere  Regelun-
 gen  ersetzt  werden.
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§  10
 Anhängige  Beteiligungsverfahren

 Die  bis  zum  31.  Juli  2006  förmlich  eingeleiteten  Beteili-
 gungsverfahren  im  Bereich  der  Bundeswertpapierverwal-
 tung,  Verfahren  vor  der  Einigungsstelle  oder  personalvertre-
 tungsrechtliche  Beschlussverfahren  vor  den  Verwaltungsge-
 richten  werden  von  dem  Bundesamt  für  zentrale  Dienste  und
 offene  Vermögensfragen  und  dem  Personalrat  des  Bundes-
 amtes  für  zentrale  Dienste  und  offene  Vermögensfragen  fort-
 geführt.

 Artikel  3

 Anpassung  von  Rechtsvorschriften

 (1)  §  5  des  Gesetzes  über  die  Errichtung  eines  Fonds
 „Deutsche  Einheit“  vom  25.  Juni  1990  (BGBl.  II  S.  518,
 533),  das  zuletzt  durch  Artikel  8  des  Gesetzes  vom  20.  De-
 zember  2001  (BGBl.  I  S.  3955)  geändert  worden  ist,  wird  wie
 folgt  geändert:

 1.  Absatz  6  Satz  2  wird  aufgehoben.

 2.  In  Absatz  7  werden  die  Wörter  „durch  die  Bundeswert-
 papierverwaltung“  gestrichen.

 (2)  In  §  3  Abs.  2  des  Erblastentilgungsfonds-Gesetzes  in
 der  Fassung  der  Bekanntmachung  vom  16.  August  1999
 (BGBl.  I  S.  1882),  das  zuletzt  durch  §  14  Abs.  3  des  Gesetzes
 vom  11.  Dezember  2001  (BGBl.  I  S.  3519)  geändert  worden
 ist,  werden  die  Wörter  „durch  die  Bundeswertpapierverwal-
 tung“  gestrichen.

 (3)  §  10  des  Gesetzes  über  die  Verwaltung  des  ERP-Son-
 dervermögens  in  der  im  Bundesgesetzblatt  Teil  III,  Gliede-
 rungsnummer  640-6,  veröffentlichten  bereinigten  Fassung,
 das  zuletzt  durch  Artikel  88  der  Verordnung  vom  25.  Novem-
 ber  2003  (BGBl.  I  S.  2304)  geändert  worden  ist,  wird  wie
 folgt  geändert:

 1.  Absatz  4  Satz  2  wird  aufgehoben.

 2.  Absatz  5  wird  wie  folgt  gefasst:

 „(5)  Die  nach  den  Absätzen  1  und  2  zu  begründenden
 Verbindlichkeiten  werden  nach  den  für  die  Verwaltung
 der  allgemeinen  Bundesschuld  geltenden  gesetzlichen
 Vorschriften  verwaltet.  Die  nach  §  5  Abs.  3  zu  überneh-
 menden  Gewährleistungen  und  Bürgschaften  werden
 durch  das  Bundesamt  für  zentrale  Dienste  und  offene  Ver-
 mögensfragen  verwaltet.  Gesetzliche  Befugnisse,  die
 nach  den  Sätzen  1  und  2  dem  Bundesministerium  der
 Finanzen  zustehen,  werden  von  diesem  und  dem  Bundes-
 ministerium  für  Wirtschaft  und  Technologie  gemeinsam
 ausgeübt.“

 (4)  Die  Anlage  I  (Bundesbesoldungsordnungen  A  und  B)
 des  Bundesbesoldungsgesetzes  in  der  Fassung  der  Bekannt-
 machung  vom  6.  August  2002  (BGBl.  I  S.  3020),  das  zu-
 letzt  durch  Artikel  2  des  Gesetzes  vom  22.  September  2005
 (BGBl.  I  S.2809)  geändert  worden  ist,  wird  wie  folgt  geän-
 dert:

 1.  In  der  Besoldungsgruppe  B  2  werden

 a)  die  Amtsbezeichnung  „Direktor  bei  der  Bundeswert-
 papierverwaltung“  und  der  Fußnotenhinweis  „10)“  ge-
 strichen  und

 b)  die  Fußnote  „10)“  aufgehoben.

 2.  In  der  Besoldungsgruppe  B  7  werden

 a)  die  Amtsbezeichnung  „Präsident  der  Bundeswertpa-
 pierverwaltung“  und  der  Fußnotenhinweis  „2)“  gestri-
 chen  und

 b)  die  Fußnote  „2)“  aufgehoben.

 (5)  §  74  Abs.  2  des  Bereinigungsgesetzes  für  deutsche
 Auslandsbonds  in  der  im  Bundesgesetzblatt  Teil  III,  Gliede-
 rungsnummer  4139-2,  veröffentlichten  bereinigten  Fassung,
 das  zuletzt  durch  Artikel  75  der  Verordnung  vom  25.  Novem-
 ber  2003  (BGBl.  I  S.  2304)  geändert  worden  ist,  wird  wie
 folgt  geändert:

 1.  In  Satz  1  werden  die  Wörter  „die  Bundeswertpapierver-
 waltung“  durch  die  Wörter  „das  Bundesamt  für  zentrale
 Dienste  und  offene  Vermögensfragen“  ersetzt.

 2.  In  Satz  2  werden  die  Wörter  „der  Bundeswertpapierver-
 waltung“  durch  die  Wörter  „des  Bundesamtes  für  zentrale
 Dienste  und  offene  Vermögensfragen“  ersetzt.

 (6)  In  §  131  Abs.  1  Satz  1  Nr.  4  Buchstabe  a  des  Gesetzes
 über  Ordnungswidrigkeiten  in  der  Fassung  der  Bekanntma-
 chung  vom  19.  Februar  1987  (BGBl.  I  S.  602),  das  zuletzt
 durch  Artikel  2  Abs.  8  des  Gesetzes  vom  12.  August  2005
 (BGBl.  I  S.  2354)  geändert  worden  ist,  wird  das  Wort  „Bun-
 deswertpapierverwaltung“  durch  die  Wörter  „Bundesanstalt
 für  Finanzdienstleistungsaufsicht“  ersetzt.

 (7)  In  §  1  Nr.  2  des  Finanzverwaltungsgesetzes  in  der  Fas-
 sung  der  Bekanntmachung  vom  30.  August  1971  (BGBl.  I
 S.  1426,  1427),  das  zuletzt  durch  Artikel  1  des  Gesetzes  vom
 22.  September  2005  (BGBl.  I  S.  2809)  geändert  worden  ist,
 werden  die  Wörter  „die  Bundeswertpapierverwaltung,“  ge-
 strichen.

 (8)  Das  Einkommensteuergesetz  in  der  Fassung  der  Be-
 kanntmachung  vom  19.  Oktober  2002  (BGBl.  I  S.  4210,  2003
 I  S.  179),  zuletzt  geändert  durch  Artikel  1  des  Gesetzes  vom
 22.  Dezember  2005  (BGBl.  I  S.  3683),  wird  wie  folgt  geän-
 dert:

 1.  §  43a  Abs.  4  wird  wie  folgt  geändert:

 a)  In  Satz  1  wird  jeweils  das  Wort  „Bundeswertpapier-
 verwaltung“  durch  die  Wörter  „das  Bundesschuld-
 buch  führende  Stelle“  ersetzt.

 b)  In  Satz  2  wird  das  Wort  „Bundeswertpapierverwal-
 tung“  durch  die  Wörter  „das  Bundesschuldbuch  füh-
 renden  Stelle“  ersetzt.

 2.  In  §  52  Abs.  54  wird  das  Wort  „Bundeswertpapierverwal-
 tung“  durch  die  Wörter  „das  Bundesschuldbuch  führen-
 den  Stelle“  ersetzt.

 (9)  §  2  Abs.  4  Satz  2  des  Postumwandlungsgesetzes  vom
 14.  September  1994  (BGBl.  I  S.  2325,  2339),  das  zuletzt
 durch  Artikel  218  der  Verordnung  vom  25.  November  2003
 (BGBl.  I  S.  2304)  geändert  worden  ist,  wird  wie  folgt  gefasst:

 „Die  Verbindlichkeiten  gemäß  Absatz  2  können  im  bishe-
 rigen  Umfang  weiterhin  nach  den  für  die  Verwaltung  der
 allgemeinen  Bundesschuld  jeweils  geltenden  Grundsät-
 zen  durch  die  das  Bundesschuldbuch  führende  Stelle  ver-
 waltet  werden;  Schuldurkunden  über  die  Verbindlichkei-
 ten  gemäß  Absatz  2  stehen  den  Schuldurkunden  des  Bun-
 des  gleich;  der  das  Bundesschuldbuch  führenden  Stelle
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kann  die  Verwaltung  bisher  nicht  von  ihr  verwalteter  Ver-
 bindlichkeiten  gemäß  Absatz  2  übertragen  werden.“

 (10)  In  §  10  Abs.  1  Satz  3  des  Auslandsbonds-Entschädi-
 gungsgesetzes  in  der  im  Bundesgesetzblatt  Teil  III,  Gliede-
 rungsnummer  4139-3,  veröffentlichten  bereinigten  Fassung,
 das  zuletzt  durch  §  14  Abs.  17  des  Gesetzes  vom  11.  Dezem-
 ber  2001  (BGBl.  I  S.  3519)  geändert  worden  ist,  wird  das
 Wort  „Bundeswertpapierverwaltungsgesetz“  durch  das  Wort
 „Bundesschuldenwesengesetz“  ersetzt.

 (11)  In  §  35  Abs.  2  Satz  2  des  Umstellungsergänzungsge-
 setzes  in  der  im  Bundesgesetzblatt  Teil  III,  Gliederungsnum-
 mer  7601-1,  veröffentlichten  bereinigten  Fassung,  das  zuletzt
 durch  §  14  Abs.  21  des  Gesetzes  vom  11.  Dezember  2001
 (BGBl.  I  S.  3519)  geändert  worden  ist,  wird  das  Wort  „Bun-
 deswertpapierverwaltungsgesetz“  durch  das  Wort  „Bundes-
 schuldenwesengesetz“  ersetzt.

 (12)  In  §  6  Abs.  2  Satz  2  des  Rentenaufbesserungsgesetzes
 in  der  im  Bundesgesetzblatt  Teil  III,  Gliederungsnummer
 7602-1,  veröffentlichten  bereinigten  Fassung,  das  zuletzt
 durch  §  14  Abs.  20  des  Gesetzes  vom  11.  Dezember  2001
 (BGBl.  I  S.  3519)  geändert  worden  ist,  wird  das  Wort  „Bun-
 deswertpapierverwaltungsgesetz“  durch  das  Wort  „Bundes-
 schuldenwesengesetz“  ersetzt.

 (13)  In  §  17  Abs.  2  des  Bundeseisenbahnneugliederungs-
 gesetzes  vom  27.  Dezember  1993  (BGBl.  I  S.  2378,  1994  I
 S.  2439),  das  zuletzt  durch  Artikel  80  des  Gesetzes  vom
 9.  Dezember  2004  (BGBl.  I  S.  3242)  geändert  worden  ist,
 werden  die  Wörter  „durch  die  Bundesschuldenverwaltung“
 gestrichen.

 (14)  In  §  9  Abs.  5  Satz  2  des  Entschädigungsgesetzes
 in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  vom  13.  Juli  2004
 (BGBl.  I  S.  1658),  das  zuletzt  durch  Artikel  4  Abs.  39  des  Ge-
 setzes  vom  22.  September  2005  (BGBl.  I  S.  2809)  geändert
 worden  ist,  werden  die  Wörter  „durch  die  Bundeswertpapier-
 verwaltung“  gestrichen.

 (15)  Die  Schuldverschreibungsverordnung  vom  21.  Juni
 1995  (BGBl.  I  S.  846),  die  zuletzt  durch  Artikel  4  Abs.  40  des
 Gesetzes  vom  22.  September  2005  (BGBl.  I  S.  2809)  geän-
 dert  worden  ist,  wird  wie  folgt  geändert:

 1.  §  1  wird  wie  folgt  geändert:

 a)  In  Absatz  4  Satz  2  wird  das  Wort  „Bundesschulden-
 verwaltung“  durch  die  Wörter  „das  Bundesschuld-
 buch  führenden  Stelle“  ersetzt.

 b)  Absatz  6  wird  wie  folgt  geändert:

 aa)  In  Satz  1  wird  das  Wort  „Bundesschuldenverwal-
 tung“  durch  die  Wörter  „das  Bundesschuldbuch
 führende  Stelle“  ersetzt.

 bb)  In  Satz  3  wird  das  Wort  „Bundesschuldenverwal-
 tung“  durch  die  Wörter  „das  Bundesschuldbuch
 führenden  Stelle“  ersetzt.

 2.  §  3  wird  wie  folgt  geändert:

 a)  In  Absatz  1  Satz  2  werden  die  Wörter  „bei  der  Bundes-
 schuldenverwaltung“  durch  die  Wörter  „im  Bundes-
 schuldbuch“  ersetzt.

 b)  In  Absatz  2  Satz  2  werden  jeweils  die  Wörter  „bei  der
 Bundesschuldenverwaltung“  durch  die  Wörter  „im
 Bundesschuldbuch“  ersetzt.

 c)  Absatz  4  wird  wie  folgt  geändert:

 aa)  In  Satz  1  werden  die  Wörter  „bei  der  Bundes-
 schuldenverwaltung“  durch  die  Wörter  „im  Bun-
 desschuldbuch“  ersetzt.

 bb)  In  Satz  2  wird  das  Wort  „Bundesschuldenverwal-
 tung“  durch  die  Wörter  „das  Bundesschuldbuch
 führenden  Stelle“  ersetzt.

 3.  §  5  wird  wie  folgt  geändert:

 a)  In  der  Überschrift  werden  die  Wörter  „durch  die  Bun-
 desschuldenverwaltung“  durch  die  Wörter  „der  Ein-
 zelschuldbuchkonten“  ersetzt.

 b)  In  den  Absätzen  1,  2  und  4  Satz  2  wird  jeweils  das
 Wort  „Bundesschuldenverwaltung“  durch  die  Wörter
 „das  Bundesschuldbuch  führende  Stelle“  ersetzt.

 Artikel  4

 Inkrafttreten,  Außerkrafttreten

 (1)  Dieses  Gesetz  tritt  vorbehaltlich  des  Absatzes  2  am
 1.  August  2006  in  Kraft.  Gleichzeitig  tritt  das  Bundeswert-
 papierverwaltungsgesetz  vom  11.  Dezember  2001  (BGBl.  I
 S.  3519)  außer  Kraft.

 (2)  In  Artikel  1  treten  die  §§  1  und  2  am  Tag  nach  der  Ver-
 kündung  in  Kraft.
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Begründung
 A.  Allgemeiner  Teil

 I.  Ziel  und  Gegenstand  des  Gesetzentwurfs

 Das  vorliegende  Gesetz  führt  die  mit  dem  Bundeswert-
 papierverwaltungsgesetz  vom  11.  Dezember  2001  (BGBl.  I
 S.  3519)  eingeleitete  Modernisierung  des  Schuldenwesens
 des  Bundes  und  seiner  Sondervermögen  fort.  Hierzu  schafft
 das  Bundesschuldenwesengesetz  (Artikel  1)  die  Grundlagen
 für  eine  weitgehende  Konzentration  der  Aufgaben  des  Schul-
 denwesens  bei  der  Bundesrepublik  Deutschland  –  Finanza-
 gentur  GmbH  (Finanzagentur).  Das  Gesetz  über  das  Personal
 der  Bundeswertpapierverwaltung  (Artikel  2)  enthält  die  für
 eine  wirtschaftliche  und  zugleich  sozial  verträgliche  Verwen-
 dung  des  bisherigen  Personals  der  Bundeswertpapierverwal-
 tung  notwendigen  Bestimmungen.

 In  §  5  des  Bundeswertpapierverwaltungsgesetzes  war  das
 Bundesministerium  der  Finanzen  ermächtigt  worden,  einen
 Teil  der  gesetzlich  definierten  Aufgaben  der  Bundeswertpa-
 pierverwaltung  auf  die  neu  gegründete  Finanzagentur  zu
 übertragen.  Gleichzeitig  war  diese  mit  bisher  vom  Bundes-
 ministerium  der  Finanzen  sowie  der  Deutschen  Bundesbank
 wahrgenommenen  Aufgaben  des  Schuldenwesens  betraut
 worden.  Von  der  Ermächtigung  des  Bundeswertpapierver-
 waltungsgesetzes  wurde  jedoch  kein  Gebrauch  gemacht.
 Denn  eine  nur  teilweise  Verlagerung  von  Aufgaben  auf  die
 Finanzagentur  kann  die  bestehenden  Schnittstellen  im  Schul-
 denmanagement  des  Bundes  nicht  im  hinreichenden  Maße
 beseitigen.  Vielmehr  ist  eine  Aufgabenwahrnehmung  wei-
 testgehend  durch  eine  Institution  im  Sinne  eines  „Debt  Ma-
 nagements  aus  einer  Hand“  geboten,  um  eine  weitere  Opti-
 mierung  der  Geschäftsprozesse  und  damit  eine  möglichst  ef-
 fiziente  Organisation  des  Schuldenwesens  zu  erreichen.

 Daher  sieht  die  Neukonzeption  der  Organisation  des  Schul-
 denwesens  eine  vollständige  Übertragung  der  bisher  in  die-
 sem  Bereich  von  der  Bundeswertpapierverwaltung  wahrge-
 nommenen  Aufgaben  auf  die  Finanzagentur  vor.  Dies  sind
 insbesondere  Tätigkeiten  im  Bereich  der  Abwicklung  sowie
 das  Privatkundengeschäft.  Dieses  soll  unter  wirtschaftlichen
 Bedingungen  als  wichtiges  Element  der  Kreditaufnahme  des
 Bundes  künftig  gestärkt  werden,  um  eine  Diversifizierung
 der  Kreditaufnahme  zu  gewährleisten  und  dem  Bürger  zu-
 gleich  eine  sichere  Geldanlage  beim  Bund  anzubieten.

 Gleichzeitig  sollen  Zuständigkeiten,  die  in  keinem  Zusam-
 menhang  mit  dem  Schuldenmanagement  des  Bundes  stehen,
 abgetrennt  und  Dritten  übertragen  werden.  Dies  betrifft  ins-
 besondere  die  nichthoheitlichen  Aufgaben  der  bisherigen
 Verkaufsstelle  für  Sammlermünzen  der  Bundesrepublik
 Deutschland  (VfS),  die  bereits  ab  dem  1.  Januar  2006  von  ei-
 nem  privaten  Unternehmen  im  Namen  und  für  Rechnung  des
 Bundes,  vertreten  durch  das  Bundesministerium  der  Finan-
 zen,  wahrgenommen  werden,  sowie  Zuständigkeiten  im  Be-
 reich  der  Gewährleistungen  und  Sicherheitsleistungen  und
 der  internationalen  Beitrags-  und  Beteiligungsverpflichtun-
 gen  des  Bundes,  die  auf  das  Bundesamt  für  zentrale  Dienste
 und  offene  Vermögensfragen  (BADV)  übergehen.  Auf  diese
 Weise  kann  eine  weitgehende  Konzentration  des  Schulden-

 managements  bei  der  Finanzagentur  und  zugleich  eine  Kon-
 zentration  der  Finanzagentur  auf  das  Schuldenmanagement
 gewährleistet  werden.

 Die  Neuorganisation  des  Schuldenwesens  des  Bundes  geht
 jedoch  über  eine  Aufgabenübertragung  von  der  Bundeswert-
 papierverwaltung  auf  die  Finanzagentur  hinaus.  Sie  stellt
 vielmehr  eine  Zusammenführung  der  Bundeswertpapierver-
 waltung,  die  im  Zuge  dessen  aufgelöst  wird,  und  der  Finanz-
 agentur  unter  dem  Dach  der  Finanzagentur  dar.  Denn  insbe-
 sondere  für  die  Erledigung  der  übertragenen  Aufgaben  wird
 dort  künftig  Personal  der  Bundeswertpapierverwaltung  ein-
 gesetzt.

 Das  Gesetz  über  das  Personal  der  Bundeswertpapierverwal-
 tung  (Artikel  2)  enthält  zum  einen  die  gesetzlichen  Voraus-
 setzungen  für  diesen  Personaleinsatz.  Zum  anderen  beinhal-
 tet  es  die  notwendigen  Bestimmungen  hinsichtlich  der
 Rechtsstellung  der  betroffenen  Beschäftigten  sowie  ihrer  In-
 teressenvertretung.  Dabei  wird  im  Rahmen  der  gesetzlichen
 Regelung  angestrebt,  den  Einsatz  der  Beschäftigten  der  bis-
 herigen  Bundeswertpapierverwaltung  bei  der  Finanzagentur
 sozial  verträglich  und  ohne  Rechtsverlust  für  die  Betroffenen
 auszugestalten.

 Auf  Grund  der  Auflösung  der  Bundeswertpapierverwaltung
 ist  es  zunächst  erforderlich,  dass  die  Beschäftigten  der  Bun-
 deswertpapierverwaltung  gesetzlich  dem  BADV  zugeordnet
 werden,  welches  dann  die  Dienstherren-  und  Arbeitgeber-
 funktion  wahrnimmt.  Im  Weiteren  wird  das  für  die  Auf-
 gabenwahrnehmung  erforderliche  Personal  im  Wege  einer
 gesetzlichen  Personalgestellung  in  der  Finanzagentur  einge-
 setzt.  Entsprechend  den  Bundesbeamtinnen  und  Bundesbe-
 amten,  deren  Dienstverhältnisse  bereits  wegen  der  fehlenden
 Dienstherrenfähigkeit  nicht  auf  die  privatrechtlich  organi-
 sierte  Finanzagentur  übergehen  können,  ist  damit  auch  bei
 den  Arbeitnehmerinnen  und  Arbeitnehmern  der  Bundeswert-
 papierverwaltung  vorgesehen,  dass  der  Bund  für  diesen  Per-
 sonenkreis  Dienstherr  bzw.  Arbeitgeber  bleibt,  während  die
 Aufgabenerledigung  in  der  Finanzagentur  nach  den  Weisun-
 gen  der  Geschäftsführung  erfolgt.

 Für  die  gesetzlich  geregelte  Personalgestellung  gibt  es  be-
 reits  gesetzliche  Vorbilder,  wie  namentlich  das  Gesetz  zur
 Übernahme  der  Beamten  und  Arbeitnehmer  der  Bundesan-
 stalt  für  Flugsicherung  vom  23.  Juli  1992  (BGBl.  I  S.  1370,
 1376)  sowie  das  Gesetz  zur  Regelung  von  Rechtsfragen  hin-
 sichtlich  der  Rechtsstellung  von  Angehörigen  der  Bundes-
 wehr  bei  Kooperationen  zwischen  der  Bundeswehr  und  Wirt-
 schaftsunternehmen  sowie  zur  Änderung  besoldungs-  und
 wehrsoldrechtlicher  Vorschriften  vom  30.  Juli  2004  (BGBl.  I
 S.  2027).  Auf  Grund  dieser  Personalgestellung  sind  die
 dienst-  und  arbeitsrechtlichen  Zuständigkeiten  zu  regeln.

 Dabei  ist  vorliegend  keine  Erstattung  der  Aufwendungen  des
 BADV  im  Rahmen  der  Personalgestellung  durch  die  Fi-
 nanzagentur  vorgesehen.  Vielmehr  trägt  der  Bund  als  alleini-
 ger  Auftraggeber  der  Finanzagentur  durch  die  teilweise  Be-
 reitstellung  des  erforderlichen  Personals  zur  Erfüllung  der
 der  Finanzagentur  übertragenen  Aufgaben  bei.
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II.  Gesetzgebungskompetenz  des  Bundes

 Die  Gesetzgebungskompetenz  des  Bundes  ergibt  sich  für  die
 Regelung  des  Schuldenwesens  aus  Artikel  115  Abs.  1  Satz  3
 GG  sowie  aus  Artikel  73  Nr.  8  GG  für  die  personalbezogenen
 Regelungen.

 III.  Gesetzesfolgen  und  Kosten

 Auch  unter  Berücksichtigung  des  in  die  Finanzagentur  ge-
 stellten  Personals  ermöglicht  es  die  Zusammenführung  von
 Bundeswertpapierverwaltung  und  Finanzagentur  unmittel-
 bar,  den  gewachsenen  Anforderungen  an  das  Schuldenwesen
 des  Bundes  insbesondere  im  Controlling  und  Berichtswesen
 mit  einem  erheblich  geringeren  Personalbedarf  gerecht  zu
 werden.  Die  Konzentration  der  Aufgabenwahrnehmung  in
 der  Finanzagentur  und  die  hierdurch  mögliche  weitere  Opti-
 mierung  der  Arbeitsprozesse  lässt  zusätzliche  Einsparungen
 im  Schuldenwesen  des  Bundes  erwarten.

 Die  gesetzliche  Gestellung  der  in  der  Finanzagentur  einzu-
 setzenden  ehemaligen  Beschäftigten  der  Bundeswertpapier-
 verwaltung  ist  für  den  Bund  kostenneutral.  Die  Betreuung
 des  gestellten  Personals  erfolgt  durch  das  BADV.  Hierfür
 werden  Beschäftigte  eingesetzt,  die  diese  Aufgaben  bislang
 in  der  Bundeswertpapierverwaltung  wahrgenommen  haben,
 so  dass  auch  hier  keine  zusätzlichen  finanziellen  Aufwen-
 dungen  entstehen.  Durch  die  Übertragung  der  Betreuungs-
 aufgabe  auf  das  Bundesamt  für  zentrale  Dienste  und  offene
 Vermögensfragen,  welches  zum  zentralen  Dienstleister  für
 Querschnittsaufgaben  in  der  Bundesfinanzverwaltung  aus-
 gebaut  werden  soll,  können  auch  hier  mittel-  bis  langfristig
 Synergieeffekte  erzielt  werden.  Soweit  Beschäftigte  der
 Bundeswertpapierverwaltung  künftig  keine  Aufgaben  des
 Schuldenwesens  wahrnehmen,  finden  sie  an  anderer  Stelle  in
 der  Bundesfinanzverwaltung  eine  wirtschaftliche  Verwen-
 dung  in  Aufgabenbereichen,  in  denen  Personal  benötigt  wird.

 Länder,  Gemeinden  und  soziale  Sicherungssysteme  sowie
 Wirtschaftsunternehmen  werden  durch  das  Gesetz  nicht  mit
 Kosten  belastet;  Auswirkungen  auf  das  Preisniveau,  insbe-
 sondere  die  Verbraucherpreise,  sind  nicht  zu  erwarten.

 Gleichstellungspolitische  Gesetzesfolgen  wurden  geprüft.
 Die  gesetzliche  Gestellung  der  Beschäftigten  nach  §  2  Abs.  1
 des  Bundeswertpapierverwaltungspersonalgesetzes  betrifft
 Frauen  und  Männer  in  gleicher  Weise.  Durch  den  Fortbe-
 stand  der  Arbeits-  und  Dienstverhältnisse  mit  dem  Bund  blei-
 ben  auch  die  geltenden  gleichstellungsrechtlichen  Regelun-
 gen  für  die  gestellten  Beschäftigten  unberührt.

 B.  Besonderer  Teil

 Zu  Artikel  1  (Bundesschuldenwesengesetz)

 Zu  Teil  1  (Wahrnehmung  von  Aufgaben  des  Schulden-
 wesens  und  parlamentarische  Kontrolle)

 Zu  §  1  (Ermächtigung  zur  Übertragung  von  Aufgaben
 des  Schuldenwesens)

 Die  Vorschrift  schafft  die  Grundlage  für  die  Übertragung  von
 Aufgaben  des  Schuldenwesens  auf  die  Bundesrepublik
 Deutschland  –  Finanzagentur  GmbH.  Die  Neuorganisation
 ist  geboten,  um  die  Zahl  der  dort  tätigen  Institutionen  zu  ver-

 ringern  und  damit  Schnittstellen  abzubauen.  Die  Finanzagen-
 tur  nimmt  seit  Mitte  des  Jahres  2001  bereits  in  erheblichem
 Umfang  Aufgaben  im  Bereich  des  Schuldenwesens,  ins-
 besondere  bei  der  Kreditaufnahme  des  Bundes,  wahr  und  ist
 innerhalb  dieser  kurzen  Zeit  zu  einer  festen  Größe  an  den
 Märkten  geworden.  Ihre  Betrauung  mit  weiteren  Aufgaben
 ermöglicht  Effizienzgewinne  durch  einen  professionellen
 Auftritt  am  Markt  insbesondere  im  Bereich  der  Kreditauf-
 nahme  und  des  Liquiditätsmanagements.  Die  Zuweisung
 wesentlicher  Aufgaben  auf  gesetzlicher  Grundlage  durch
 Rechtsverordnung  gibt  der  Finanzagentur  dabei  –  über  die
 bisherige  Regelung  hinaus  –  die  notwendige  verlässliche  Ar-
 beitsgrundlage.  Die  Einzelheiten  der  Aufgabenerledigung
 durch  die  Finanzagentur  werden  wie  bisher  durch  einen  Ge-
 schäftsbesorgungsvertrag  zwischen  dem  Bund,  vertreten
 durch  das  Bundesministerium  der  Finanzen,  und  der  Fi-
 nanzagentur  geregelt,  der  insbesondere  auch  das  vom  Bund
 zu  leistende  Entgelt  festlegt.

 Absatz  1  ermächtigt  das  Bundesministerium  der  Finanzen,
 wesentliche  Aufgaben  des  Schuldenwesens  durch  Rechts-
 verordnung  auf  die  Finanzagentur  zu  übertragen.  Die  Vor-
 schrift  geht  dabei  von  den  bisher  (vgl.  §§  2,  13  BWpVerwG)
 von  der  Bundeswertpapierverwaltung  und  der  Finanzagentur
 in  der  Verantwortung  des  Bundesministeriums  der  Finanzen
 wahrgenommenen  Aufgaben  aus  und  orientiert  sich  an  den
 drei  wesentlichen  Aufgabenbereichen  der  Kreditaufnahme
 –  einschließlich  zugehöriger  Maßnahmen  des  Portfolioma-
 nagements  wie  z.  B.  der  Einsatz  von  Derivaten  und  Markt-
 pflegeaktivitäten  im  Hinblick  auf  die  Finanzierungsinstru-
 mente  des  Bundes  und  seiner  Sondervermögen  –,  der  Verwal-
 tung  und  Abwicklung  sowie  der  Liquiditätssteuerung.  Dabei
 stellt  Satz  2  klar,  dass  allein  die  Bundesrepublik  Deutschland
 aus  den  von  der  Finanzagentur  für  den  Bund  vorgenom-
 menen  Geschäften  verpflichtet  wird.  Satz  3  bestimmt  ent-
 sprechend  der  bisherigen  Gesetzeslage  (§  5  Abs.  4  Satz  2
 BWpVerwG),  dass  das  Bundesministerium  der  Finanzen
 über  die  Emissionsbedingungen  und  die  allgemeinen  ver-
 traglichen  Bedingungen  entscheidet.

 Nicht  namentlich  aufgeführt  als  zu  übertragende  Aufgaben
 sind  bisher  von  der  Bundeswertpapierverwaltung  erstellte
 Statistiken  sowie  Analysen,  Beratungsleistungen  und  Dienst-
 leistungen  in  Presse-  und  Öffentlichkeitsarbeit  im  Schulden-
 wesen,  die  die  Finanzagentur  dem  Bundesministerium  der
 Finanzen  schon  derzeit  im  Rahmen  ihres  Auftrages  als  Ne-
 benleistungen  erbringt.  Die  Beauftragung  mit  diesen  vorbe-
 reitenden  oder  unterstützenden  Tätigkeiten  kann  weiterhin
 durch  vertragliche  Regelung  erfolgen.

 Nicht  erfasst  von  der  Aufgabenübertragung  auf  die  Finanz-
 agentur  sind  die  bisher  von  der  Bundeswertpapierverwaltung
 in  den  Bereichen  der  Gewährleistungen  im  Sinne  des  §  3  des
 Haushaltsgesetzes  und  §  10  Abs.  5  des  Gesetzes  über  die  Ver-
 waltung  des  ERP-Sondervermögens  sowie  der  internationa-
 len  Beteiligungs-  und  Beitragsverpflichtungen  im  Sinne  des
 §  10  des  Haushaltsgesetzes  ausgeübten  Tätigkeiten  ein-
 schließlich  der  statistischen  Erfassung  und  Nachweisführung
 sowie  der  Erstellung  von  Deckungserklärungen.  Denn  diese
 sind  nicht  Bestandteil  des  Schuldenmanagements  des  Bun-
 des.  Sie  sollen  demzufolge  künftig  nicht  von  der  Finanzagen-
 tur,  sondern  vom  Bundesamt  für  zentrale  Dienste  und  offene
 Vermögensfragen  (BADV)  wahrgenommen  werden.  Die  bis-
 herige  Regelung  über  die  Beurkundung  von  Krediten  und
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sonstigen  Finanzierungsinstrumenten  des  Bundes  und  seiner
 Sondervermögen  (§  2  Abs.  1  Nr.  1,  §  3  BWpVerwG)  ist  ent-
 fallen.

 Absatz  2  greift  die  Regelung  des  bisherigen  §  12  des  Bundes-
 wertpapierverwaltungsgesetzes  auf  und  ermächtigt  die  Fi-
 nanzagentur  im  Rahmen  der  übertragenen  Aufgaben,  Anord-
 nungen  zur  Annahme  oder  Leistung  von  Zahlungen  nach
 §  70  der  Bundeshaushaltsordnung  zu  erteilen.  Die  Regelung
 stellt  die  Handlungsfähigkeit  der  Finanzagentur  sicher,  die
 ständig  eine  Vielzahl  kassenwirksamer  Maßnahmen  zu  tref-
 fen  hat.  Weitergehend  sieht  die  Vorschrift  die  Möglichkeit
 vor,  der  Finanzagentur  zur  Erfüllung  der  übertragenen  Auf-
 gaben  die  Wahrnehmung  des  Zahlungsverkehrs  als  für  Zah-
 lungen  zuständige  Stelle  und  insoweit  als  Zahlstelle  zu  über-
 tragen.  Zur  Sicherstellung  der  Handlungsfähigkeit  der  Fi-
 nanzagentur  insbesondere  am  Geld-  und  Kapitalmarkt  ist  als
 Ausnahme  von  den  Vorschriften  der  Bundeshaushaltsord-
 nung  (§§  9,  70,  79)  eine  spezielle  gesetzliche  Ermächtigung
 für  den  Zugriff  auf  die  betreffenden  Konten  des  Bundes  bei
 der  Deutschen  Bundesbank  und  die  Befugnis  für  die  Anord-
 nung  zur  Annahme  und  Leistung  von  Zahlungen  erforder-
 lich.  Von  der  Ermächtigung  des  Satzes  2  soll  nur  insoweit  Ge-
 brauch  gemacht  werden,  wie  nach  Art  und  Umfang  der  Ge-
 schäfte,  die  die  Finanzagentur  für  den  Bund  wahrnimmt,  eine
 Übertragung  der  Wahrnehmung  des  Zahlungsverkehrs  erfor-
 derlich  ist.  Dabei  ist  im  Hinblick  auf  die  Aufgaben  der  Fi-
 nanzagentur  über  die  grundsätzlich  übliche  Funktion  der
 Zahlstellen  hinaus  die  Leistung  und  Annahme  unbarer  Zah-
 lungen  zulässig.  Die  weiteren  Einzelheiten  der  Übertragung
 nach  Satz  2  regelt  das  Bundesministerium  der  Finanzen,  zur
 Einrichtung  der  Bücher  und  Belege  im  Einvernehmen  mit
 dem  Bundesrechnungshof.  Damit  werden  insbesondere  die
 Belange  der  Kassensicherheit  und  die  Revisionsfähigkeit  der
 Zahlungen  gewährleistet.

 Absatz  3  stellt  im  Einklang  mit  den  europarechtlichen  Vorga-
 ben  (Artikel  2  Abs.  1  Buchstabe  g  der  Richtlinie  2004/39/EG
 des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom  21.  April
 2004  über  Märkte  für  Finanzinstrumente  (ABl.  EU  Nr.  L  145
 S.  1)  und  Artikel  3  der  Richtlinie  2000/12/EG  des  Europäi-
 schen  Parlaments  und  des  Rates  vom  20.  März  2000  über  die
 Aufnahme  und  Ausübung  von  Tätigkeiten  der  Kreditinstitute
 (ABl.  EG  Nr.  L  126  S.  1))  klar,  dass  die  Wahrnehmung  der
 übertragenen  Aufgaben  des  Schuldenwesens  des  Bundes
 durch  die  Finanzagentur  im  Anwendungsbereich  des  Kredit-
 wesengesetzes  und  des  Wertpapierhandelsgesetzes  dem  Be-
 griff  der  „öffentlichen  Schuldenverwaltung“  gemäß  §  2  Abs.
 1  Nr.  3a,  Abs.  6  Satz  1  Nr.  3  KWG  und  §  2a  Nr.  5  WpHG  un-
 terfällt,  so  dass  diese  nicht  als  Kreditinstitut,  Finanzdienst-
 leistungsinstitut  oder  Wertpapierdienstleistungsunternehmen
 gilt.  Die  Wahrnehmung  von  Aufgaben  des  Schuldenwesens
 des  Bundes  und  seiner  Sondervermögen  löst  damit  insbeson-
 dere  keine  Aufsicht  durch  die  Bundesanstalt  für  Finanz-
 dienstleistungsaufsicht  aus.  Die  notwendige  Kontrolle  wird
 vielmehr  durch  das  Bundesministerium  der  Finanzen  ge-
 währleistet.

 Absatz  4  stellt  klar,  dass  das  vorliegende  Gesetz  und  die  auf
 diesem  beruhende  Verordnung  die  Zuständigkeiten  im
 Schuldenwesen  des  Bundes  nicht  abschließend  regeln.  Ande-
 re  besondere  Regelungen  dieser  Materie,  insbesondere  über
 die  Verwaltung  von  Sondervermögen  des  Bundes  oder  Zu-
 ständigkeiten  anderer  Ressorts,  gehen  dem  Bundesschulden-

 wesengesetz  als  lex  specialis  vor  und  bleiben  daher  unbe-
 rührt,  soweit  sie  abweichende  Bestimmungen  treffen.

 Zu  §  2  (Aufsicht  über  die  Bundesrepublik  Deutschland  –
 Finanzagentur  GmbH)

 Die  Übertragung  von  Aufgaben  des  Schuldenwesens  des
 Bundes  auf  die  privatrechtlich  organisierte  Finanzagentur
 lässt  die  Zuständigkeit  und  Verantwortlichkeit  des  Bundes-
 ministeriums  der  Finanzen  unberührt.  Insbesondere  darf  aus
 der  Wahl  der  Privatrechtsform  kein  Steuerungsdefizit  des
 Parlaments  erwachsen.  Daher  ist  sicherzustellen,  dass  die  Fi-
 nanzagentur  der  Aufsicht  des  zuständigen  Ministeriums  un-
 terliegt.  Absatz  1  ordnet  deshalb  an,  dass  das  Bundesministe-
 rium  der  Finanzen  die  Aufsicht  über  die  Recht-  und  Zweck-
 mäßigkeit  der  Aufgabenwahrnehmung  durch  die  Finanz-
 agentur  ausübt.

 Die  Aufsichtsmittel  sind  dabei  grundsätzlich  dem  einschlägi-
 gen  Organisationsrecht,  hier  dem  Recht  der  Gesellschaft  mit
 beschränkter  Haftung,  zu  entnehmen  sowie  im  Geschäftsbe-
 sorgungsvertrag  zu  regeln.  Dem  Bund,  vertreten  durch  das
 Bundesministerium  der  Finanzen,  als  Alleingesellschafter
 und  als  Auftraggeber  kommen  danach  in  weitem  Umfang
 Steuerungs-  und  Kontrollbefugnisse  zu.  Bei  deren  Ausübung
 sind  insbesondere  die  Letztverantwortlichkeit  des  Bundes-
 ministeriums  einerseits  sowie  die  Effizienz  der  Aufgabenerfül-
 lung  durch  die  Finanzagentur  andererseits  zu  berücksichtigen.

 Über  das  gesellschaftsrechtliche  und  vertragliche  Instrumen-
 tarium  der  Aufsicht  hinaus  sieht  Absatz  2  ein  Selbsteintritts-
 recht  des  Bundesministeriums  der  Finanzen  einschließlich
 der  Befugnis  der  Delegation  von  Aufgaben  an  Dritte  vor,
 wenn  die  regelmäßigen  Aufsichtsmaßnahmen  nicht  zum  Er-
 folg  führen.  Da  es  sich  hierbei  ebenfalls  um  ein  Mittel  der
 Aufsicht  handelt,  ist  der  Selbsteintritt  eine  nur  vorübergehen-
 de  Maßnahme,  auf  die  zudem  nur  ausnahmsweise  zurückzu-
 greifen  ist,  wenn  andernfalls  eine  erhebliche  Beeinträchti-
 gung  der  Aufgabenwahrnehmung  im  Schuldenwesen  des
 Bundes  zu  erwarten  ist.  Die  grundsätzliche  Neuzuweisung
 der  Aufgaben  des  Schuldenwesens  bedarf  demgegenüber
 einer  Änderung  der  Verordnung  nach  §  1.

 Zu  §  3  (Parlamentarisches  Gremium)

 Die  Vorschrift  übernimmt  inhaltlich  unverändert  die  Rege-
 lung  des  §  4a  BWpVerwG.  Das  mit  dem  Bundeswertpapier-
 verwaltungsgesetz  eingeführte  Gremium  stellt  die  parlamen-
 tarische  Kontrolle  in  Fragen  der  Kreditaufnahme  sicher.

 Zu  Teil  2  (Kreditaufnahme  des  Bundes  und  Bundesschuld-
 buch)

 Zu  §  4  (Kreditaufnahme  des  Bundes)

 Diese  Vorschrift  regelt  im  Rahmen  der  Vorgaben  des  jeweils
 geltenden  Haushaltsgesetzes  die  Instrumente  der  Kreditauf-
 nahme  des  Bundes.  Dabei  orientiert  sie  sich  weitgehend  am
 bisherigen  §  6  BWpVerwG.  Die  ausdrückliche  Unterord-
 nung  unter  das  Haushaltsgesetz  sowohl  in  Absatz  1  als  auch
 in  Absatz  2  ermöglicht  jedoch  die  Streichung  des  bisherigen
 Absatzes  3,  ohne  dass  damit  eine  inhaltliche  Änderung  ver-
 bunden  ist.

 Absatz  1  benennt  die  klassischen  Instrumente  der  Kreditauf-
 nahme.  In  der  Praxis  liegt  der  Schwerpunkt  auf  den  üblichen
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Schuldverschreibungen  des  Bundes  (Bundesschatzbriefe,
 Finanzierungsschätze,  Bundesanleihen,  Bundesobligatio-
 nen,  Bundesschatzanweisungen,  Unverzinsliche  Schatzan-
 weisungen),  die  gegenwärtig  weitestgehend  in  der  Form  von
 Schuldbuchforderungen  begeben  werden.  Eine  abschließen-
 de  Aufzählung  ist  im  Hinblick  auf  die  ständigen  Neuerungen
 an  den  Finanzmärkten  nicht  möglich.  Daher  enthält  Absatz  1
 Nr.  5  eine  Auffangklausel,  die  die  Kreditaufnahme  mittels  al-
 ler  an  den  Finanzmärkten  üblichen  Finanzierungsinstrumen-
 te  zulässt.  Übliche  Finanzierungsinstrumente  sind  solche,  die
 sich  an  den  Finanzmärkten  entwickelt  haben  und  bereits  ge-
 nutzt  werden.  Damit  soll  sichergestellt  werden,  dass  der
 Bund  sich  nur  solcher  Finanzierungsinstrumente  bedient,  die
 weitestgehend  standardisiert  und  deren  Risiko  und  Nutzen
 bereits  bekannt  oder  abschätzbar  sind.

 Absatz  2  regelt  den  Einsatz  derivativer  Finanzierungsinstru-
 mente,  insbesondere  so  genannter  Swap-Verträge.  Die  For-
 mulierung  geht  dabei  über  den  bisherigen  §  6  Abs.  2  BWp-
 VerwG  hinaus,  der  ausschließlich  auf  die  Veränderung  der
 Zinsstruktur  und  die  Begrenzung  von  Zinsänderungsrisiken
 Bezug  nahm.  Die  Neufassung  verweist  nunmehr  nicht  nur
 hinsichtlich  des  Umfangs,  sondern  insbesondere  auch  hin-
 sichtlich  des  Gegenstandes  der  betreffenden  Rechtsgeschäfte
 auf  das  jeweilige  Haushaltsgesetz,  so  dass  der  Gleichlauf
 zwischen  Haushaltsgesetz  und  Bundesschuldenwesengesetz
 sichergestellt  ist.  Durch  diesen  Verweis  wird  künftig  die  Ent-
 scheidung,  ob  und  in  welcher  Höhe  die  bezeichneten  deriva-
 tiven  Instrumente  genutzt  werden  können,  allein  dem  Haus-
 haltsgesetzgeber  überlassen.  Dieser  hat  in  §  2  Abs.  6  des
 Haushaltsgesetzes  2005  erstmals  die  Ermächtigung  zum  Ab-
 schluss  von  Verträgen  zur  Begrenzung  des  Zins-  und  Wäh-
 rungsrisikos  von  Fremdwährungsanleihen  erteilt.  Durch  die
 nunmehr  in  §  4  gewählte  Formulierung  ist  im  Falle  künftiger
 weiter  gehender  Ermächtigungen  im  Haushaltsgesetz  eine
 Änderung  der  Bestimmung  nicht  mehr  erforderlich.

 Zu  den  §§  5  bis  8

 Die  folgenden  Regelungen  über  das  Bundesschuldbuch  über-
 nehmen  hinsichtlich  der  Schuldbuchforderungen  weitgehend
 inhaltlich  unverändert  die  bisherigen  Bestimmungen  des
 Bundeswertpapierverwaltungsgesetzes.  Die  Identität  des
 Schuldbuchs  sowie  alle  eingetragenen  Rechtsgeschäfte  blei-
 ben  durch  die  Neuorganisation  der  Aufgabenwahrnehmung
 im  Schuldenwesen  unberührt.

 Die  Neuregelung  nimmt  jedoch  künftig  Gewährleistungen
 und  Sicherheitsleistungen  im  Sinne  des  §  3  des  jeweiligen
 Haushaltsgesetzes  und  des  §  10  Abs.  5  des  Gesetzes  über  die
 Verwaltung  des  ERP-Sondervermögens  sowie  internationale
 Beteiligungs-  und  Beitragsverpflichtungen  im  Sinne  des  §  10
 des  jeweiligen  Haushaltsgesetzes  von  der  Eintragung  in  das
 Schuldbuch  aus.  Denn  andernfalls  hätte  die  beabsichtigte
 Übertragung  der  Führung  des  Schuldbuches  auf  die  Finanz-
 agentur  notwendigerweise  –  zur  Vermeidung  einer  zusätz-
 lichen  Aufspaltung  der  Aufgabenerledigung  und  der  damit
 verbundenen  Effizienzverluste  –  auch  die  Übertragung  der
 bisher  in  diesen  Bereichen  von  der  Bundeswertpapierverwal-
 tung  wahrgenommenen  Aufgaben  zur  Folge.  Diese  würden
 sich  jedoch  als  Fremdkörper  innerhalb  der  Finanzagentur
 darstellen.  Denn  die  Modernisierung  des  Schuldenwesens
 des  Bundes  hat  nicht  nur  die  Konzentration  der  bisher  von
 Bundeswertpapierverwaltung  und  Finanzagentur  wahrge-

 nommenen  Aufgaben  des  Schuldenwesens  in  einer  Instituti-
 on  zum  Ziel.  Sie  soll  auch  sicherstellen,  dass  diese  Institution
 von  Aufgaben  außerhalb  ihres  Kerngeschäfts  entlastet  ist.

 Die  mit  dem  Wegfall  der  Abteilung  „Gewährleistungen  und
 Sicherheitsleistungen“  verbundene  Streichung  des  §  11
 BWpVerwG  führt  zudem  zu  einer  deutlichen  Reduzierung
 des  mit  der  Verwaltung  dieser  Instrumente  verbundenen  Auf-
 wands.  Da  die  im  Gewährleistungsbereich  für  den  Bund  zu-
 meist  tätigen  Mandatare  zur  Erfüllung  ihrer  Aufgaben  selbst
 detaillierte  Informationen  über  die  einzelnen  Rechtsgeschäf-
 te  und  die  daraus  Berechtigten  vorhalten  müssen,  hatte  der  in
 §  11  BWpVerwG  angeordnete  zusätzliche  Einzelnachweis
 im  Schuldbuch  bisher  in  nicht  unerheblichem  Umfang  Dop-
 pelarbeiten  zur  Folge.  Dieser  zwang  nämlich  zu  einer  doppel-
 ten  Erfassung  identischer  Daten  und  damit  zu  einem  ständi-
 gen  Abgleich  einer  Vielzahl  von  Informationen  zwischen  den
 Beteiligten.  Auf  den  zusätzlichen  Einzelnachweis  der  Ge-
 währleistungen  im  Bundesschuldbuch  wird  daher  künftig
 verzichtet.  Dabei  wird  jedoch  die  zentrale  und  transparente
 Dokumentation  der  vom  Bund  übernommenen  Eventualver-
 bindlichkeiten  zum  Zwecke  der  Rechnungslegung  nach  Arti-
 kel  114  GG  nicht  in  Frage  gestellt.  Vielmehr  ist  deren  Höhe
 künftig  jederzeit  insgesamt  sowie  unterschieden  nach  Art  der
 Gewährleistung  und  haushaltsgesetzlicher  Grundlage  aus
 einem  im  Bundesamt  für  zentrale  Dienste  und  offene  Vermö-
 gensfragen  geführten  Register  ersichtlich.

 Auf  die  bestehenden  internationalen  Beitrags-  und  Beteili-
 gungsverpflichtungen  und  Eventualverbindlichkeiten  wirkt
 sich  die  Neustrukturierung  des  Bundesschuldbuches  nicht
 aus.  Hinsichtlich  der  Beteiligungs-  und  Beitragsverpflichtun-
 gen  ist  bisher  von  der  Ermächtigung  des  §  7  Abs.  2  Satz  2
 BWpVerwG  nicht  Gebrauch  gemacht  worden.  Die  Eintra-
 gung  der  Gewährleistungen  und  Sicherheitsleistungen  erfolg-
 te  bisher  lediglich  zu  Dokumentationszwecken  und  hatte  in
 keinem  Fall  konstitutiven  Charakter,  so  dass  deren  Ausglie-
 derung  aus  dem  Bundesschuldbuch  die  dort  seit  2002  einge-
 tragenen  Rechtsverhältnisse  in  Bestand  und  Inhalt  ebenfalls
 unberührt  lässt.

 Zu  §  5  (Allgemeine  Regelungen  zum  Bundesschuldbuch)

 Diese  Vorschrift  regelt  Sinn  und  Zweck  der  Einrichtung  des
 Bundesschuldbuchs  und  enthält  allgemeine  Bestimmungen,
 die  für  alle  oder  mehrere  Abteilungen  des  Schuldbuchs  gel-
 ten.

 Gemäß  Absatz  1  dient  das  Bundesschuldbuch  der  Begrün-
 dung,  Dokumentation  und  Verwaltung  der  Schulden  sowie
 der  Dokumentation  und  Verwaltung  der  sonstigen  Verbind-
 lichkeiten  des  Bundes  gemäß  den  Bestimmungen  der  §§  6  bis
 9.  Die  im  Vergleich  zur  Vorgängernorm  des  §  7  Abs.  1  Satz  3
 und  Satz  5  BWpVerwG  geänderte  Formulierung  stellt  klar,
 dass  die  Zwecke  der  Dokumentation  und  Verwaltung  allen
 Abteilungen  des  Schuldbuchs  gemein  sind,  während  ein  kon-
 stitutiver  Charakter  nur  der  Eintragung  von  Sammel-  und
 Einzelschuldbuchforderungen  in  den  bereits  im  Gesetz  vor-
 gesehenen  Abteilungen  gemäß  Absatz  2  Satz  2  Nr.  1  und  2
 zukommt.  Mit  der  Dokumentationsfunktion  gewährleistet
 das  Bundesschuldbuch  die  Transparenz  der  Verschuldung
 und  sonstigen  Verbindlichkeiten  des  Bundes  und  seiner  Son-
 dervermögen.  Das  auf  das  jeweilige  Instrument  entfallende
 Volumen  und  damit  die  Beachtung  der  haushaltsgesetzlichen
 Ermächtigung  sind  zu  jedem  Zeitpunkt  feststellbar.  Das  Bun-
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desschuldbuch  stellt  damit  auch  eine  wichtige  Grundlage  für
 die  Rechnungslegung  durch  das  Bundesministerium  der  Fi-
 nanzen  gemäß  Artikel  114  GG  dar.

 Absatz  2  nennt  die  verschiedenen  Abteilungen  des  Bundes-
 schuldbuchs  und  regelt  damit  zugleich  die  eintragungsfähi-
 gen  Rechtsgeschäfte.  Die  Abteilungen  für  Sammel-  und  Ein-
 zelschuldbuchforderungen  finden  ihre  Grundlage  unmittel-
 bar  im  Gesetz.  Durch  die  Bezugnahme  auf  §  4  in  Satz  2  Nr.  3,
 der  die  weiteren  eintragungsfähigen  Rechtsgeschäfte  be-
 zeichnet,  wird  bestimmt,  dass  Gewährleistungen  und  Sicher-
 heitsleistungen  sowie  die  internationalen  Beteiligungs-  und
 Beitragsverpflichtungen  nicht  mehr  im  Bundesschuldbuch
 erfasst  werden.  Die  von  der  Bundeswertpapierverwaltung
 gemäß  §  7  Abs.  2  Satz  2  BWpVerwG  eingerichteten  Abtei-
 lungen  für  Derivate  sowie  für  Kassenverstärkungskredite  mit
 einer  Laufzeit  ab  sechs  Monaten  bleiben  durch  die  gesetzli-
 che  Neuregelung  unberührt.  Über  den  Wegfall  dieser  oder  die
 Einrichtung  weiterer  Abteilungen  entscheidet  künftig  das
 Bundesministerium  der  Finanzen  unmittelbar.  Die  Wirksam-
 keit  der  in  diese  Abteilungen  einzutragenden  Rechtsgeschäf-
 te  bestimmt  sich  nach  den  allgemeinen  Vorschriften,  die  Ein-
 tragung  erfolgt  insoweit  lediglich  zur  Dokumentation  der  aus
 diesen  entstehenden  Verpflichtungen  des  Bundes.

 Demgegenüber  ordnet  Absatz  3,  der  die  bisherigen  §  7  Abs.  1
 Satz  5  und  Abs.  3  Satz  1  BWpVerwG  zusammenfasst,  den
 schuldbegründenden  Charakter  der  Eintragung  von  Sammel-
 und  Einzelschuldbuchforderungen  an.  Wird  eine  Forderung
 in  das  Schuldbuch  eingetragen,  so  wird  die  Beachtung  jegli-
 cher  Formvorschriften,  namentlich  §  793  BGB,  fingiert.

 Entfallen  ist  die  bisher  in  §  7  Abs.  4  BWpVerwG  geregelte
 Ermächtigung  des  Bundesministeriums  der  Finanzen  zum
 Erlass  näherer  Bestimmungen  zur  Führung  der  einzelnen  Ab-
 teilungen  des  Schuldbuchs.  Soweit  lediglich  interne  Hand-
 lungsanweisungen  an  die  das  Bundesschuldbuch  führende
 Stelle  in  Rede  stehen,  bedarf  es  dieser  gesetzlichen  Ermächti-
 gung  nicht.  Das  Rechtsverhältnis  zwischen  dem  Bund  und
 den  Schuldbuchgläubigern  unterliegt  entsprechend  seinem
 zivilrechtlichen  Charakter  vertraglichen  Regelungen.

 Zu  §  6  (Sammelschuldbuchforderungen)

 Diese  Vorschrift  übernimmt  unverändert  die  bisherigen  Re-
 gelungen  zum  Sammelschuldbuch  nach  §  8  BWpVerwG.

 Zu  §  7  (Einzelschuldbuchforderungen)

 Diese  Vorschrift  übernimmt  inhaltlich  weitgehend  unverän-
 dert  die  bisherigen  Regelungen  zum  Einzelschuldbuch  nach
 §  9  BWpVerwG.  Anders  als  bisher  ist  es  jedoch  künftig  zu-
 lässig,  in  den  Emissionsbedingungen  die  Einzelschuldbuch-
 fähigkeit  der  betreffenden  Wertpapiere  auszuschließen.  Von
 dieser  Ausnahme  soll  insbesondere  Gebrauch  gemacht  wer-
 den,  wenn  die  Verwaltung  einer  Forderung  im  Einzelschuld-
 buch  wegen  besonderer  technischer  oder  rechtlicher  Anfor-
 derungen  an  die  Abwicklung  nicht  möglich  ist.

 Die  im  Vergleich  zur  Vorgängernorm  abweichende  Formu-
 lierung  in  Absatz  2  Nr.  1  und  2  trägt  der  beabsichtigten  Über-
 tragung  der  bisher  von  der  Bundeswertpapierverwaltung
 wahrgenommenen  Aufgabe  durch  Rechtsverordnung  auf  die
 Finanzagentur  Rechnung.

 Absatz  4  nimmt  eine  sprachliche  Korrektur  der  bisherigen
 Gesetzesfassung  vor.

 In  Absatz  5  wird  durch  die  Ergänzung  des  Wortes  „nur“  klar-
 gestellt, dass die Aufzählung der auskunftsberechtigten Per-
 sonen  abschließenden  Charakter  hat;  dies  entspricht  inhalt-
 lich  der  bisherigen  Rechtslage  nach  §  9  Abs.  5  BWpVerwG
 und  dem  durch  das  BWpVerwG  aufgehobenen  §  3  Abs.  4  des
 Reichsschuldbuchgesetzes.

 Zu  §  8  (Öffentlicher  Glaube)

 Diese  Vorschrift  übernimmt  inhaltlich  unverändert  die  bishe-
 rige  Regelung  in  §  10  BWpVerwG;  die  Formulierung  des
 Absatzes  4  trägt  der  beabsichtigten  Übertragung  der  bisher
 von  der  Bundeswertpapierverwaltung  wahrgenommenen
 Aufgabe  auf  die  Finanzagentur  durch  Rechtsverordnung
 Rechnung.

 Zu  §  9  (Aufhebung  und  Fortgeltung  von  Rechtsvor-
 schriften)

 Zu  den  Absätzen  1  und  2

 Die  Bestimmungen  tragen  dem  Umstand  Rechnung,  dass
 mehrere  Landesgesetze  auf  das  Bundeswertpapierverwal-
 tungsgesetz,  das  mit  Artikel  4  Abs.  1  Satz  2  dieses  Gesetzes
 aufgehoben  wird,  oder  dessen  Vorläuferregelungen  verwei-
 sen.  Diesen  Verweisungen  soll  für  eine  Übergangszeit  die
 Grundlage  erhalten  werden.

 Zu  Absatz  3

 Die  Vorschrift  stellt  sicher,  dass  trotz  der  Aufhebung  der  be-
 treffenden  Bestimmungen  durch  §  15  des  Bundeswertpapier-
 verwaltungsgesetzes  für  die  Bundesländer  die  Verwahrbank-
 fähigkeit  ihrer  Schuldbuchforderungen  für  eine  Übergangs-
 zeit  durch  bundesgesetzliche  Regelung  erhalten  bleibt.

 Zu  Artikel  2  (Bundeswertpapierverwaltungspersonal-
 gesetz)

 Zu  §  1  (Zuordnung  des  Personals)

 Die  Bundeswertpapierverwaltung  wird  mit  dem  Ablauf  des
 31.  Juli  2006  aufgelöst.  Die  Regelung  bestimmt  deshalb,  dass
 die  dort  beschäftigten  Beamtinnen,  Beamten,  Arbeitnehme-
 rinnen,  Arbeitnehmer  sowie  die  Auszubildenden  des  Bundes
 ab  dem  1.  August  2006  Beschäftigte  des  Bundesamtes  für
 zentrale  Dienste  und  offene  Vermögensfragen  (BADV)  sind,
 das  ebenfalls  eine  Bundesoberbehörde  im  Geschäftsbereich
 des  Bundesministeriums  der  Finanzen  ist.  Die  Dienstherren-
 und  Arbeitgeberfunktion  für  diese  Beschäftigten  wird  somit
 künftig  vom  BADV  wahrgenommen.  Sämtliche  Beschäftigte
 der  Bundeswertpapierverwaltung,  die  nicht  bis  zum  Ablauf
 des  31.  Juli  2006  aus  dem  Beamtenverhältnis,  dem  Arbeits-
 oder  dem  Ausbildungsverhältnis  ausgeschieden  sind,  sind
 somit  ab  dem  1.  August  2006  Beschäftigte  beim  BADV,  ohne
 dass  ihre  Rechtsstellung  davon  berührt  wird.  Das  betrifft
 auch  befristete  Arbeitsverhältnisse.  Allerdings  erlöschen  die
 Abordnungen  und  Zuweisungen  von  Beschäftigten  anderer
 Verwaltungen  an  die  Bundeswertpapierverwaltung  mit  deren
 Auflösung.

 Für  die  Auszubildenden  der  Bundeswertpapierverwaltung
 gelten  die  Ausführungen  zu  Satz  1  entsprechend.  Die  zum
 Zeitpunkt  des  Inkrafttretens  dieses  Gesetzes  bestehenden
 Ausbildungsverträge  der  Bundeswertpapierverwaltung  wer-
 den  vom  BADV  nach  den  bisher  geltenden  Vorschriften  fort-
 geführt.
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Zu  §  2  (Zuweisung  von  Tätigkeiten)

 Zu  Absatz  1

 Die  Vorschrift  des  §  2  Abs.  1  sieht  eine  gesetzliche  Personal-
 gestellung  an  die  Bundesrepublik  Deutschland  –  Finanz-
 agentur  GmbH  vor.  Den  Beamtinnen,  Beamten,  Arbeitneh-
 merinnen  und  Arbeitnehmern  der  Bundeswertpapierverwal-
 tung,  die  nach  §  1  Satz  1  mit  Wirkung  zum  1.  August  2006
 solche  des  BADV  sind,  werden  ab  diesem  Zeitpunkt  durch
 Erweiterung  des  Direktionsrechts  kraft  Gesetzes  Tätigkeiten
 bei  der  Finanzagentur  zugewiesen.  Im  Rahmen  dieser
 Dienst-  und  Arbeitsleistung  haben  die  Beschäftigten  aller-
 dings  nicht  nur  Tätigkeiten  auszuüben,  die  Aufgaben  betref-
 fen,  die  der  Bundeswertpapierverwaltung  bis  zum  31.  Juli
 2006  oblagen  und  zum  1.  August  2006  auf  die  Finanzagentur
 übertragen  werden.  Sie  können  beispielsweise  auch  mit  Tä-
 tigkeiten  betraut  werden,  die  auch  schon  vor  diesem  Zeit-
 punkt  von  der  Finanzagentur  wahrgenommen  wurden.  Die
 Personalgestellung  von  Arbeitnehmerinnen  und  Arbeitneh-
 mern  der  ehemaligen  Bundeswertpapierverwaltung  an  die
 Finanzagentur  ist  damit  spezialgesetzlich  geregelt.  Ungeach-
 tet  dessen  ist  sie  durch  vertragliche  Regelungen,  beispiels-
 weise  über  die  Aufgabenverteilung  im  Rahmen  des  Personal-
 managements  und  die  Aufhebung  einer  Gestellung  zu  ergän-
 zen.  Das  Gesetz  zur  Regelung  der  gewerbsmäßigen  Arbeit-
 nehmerüberlassung  (AÜG)  findet  keine  Anwendung.

 Von  der  Tätigkeitszuweisung  nach  §  2  Abs.  1  werden  sämtli-
 che  von  der  Bundeswertpapierverwaltung  dem  BADV  ge-
 mäß  §  1  zugeordneten  Beschäftigten  erfasst;  dabei  wird
 durch  personalwirtschaftliche  Maßnahmen  im  Vorfeld  der
 Auflösung  der  Bundeswertpapierverwaltung  sichergestellt,
 dass  die  Zuweisung  nur  Personal  umfasst,  an  dessen  Einsatz
 in  der  Finanzagentur  Bedarf  besteht.  Sofern  Beschäftigte  der
 Bundeswertpapierverwaltung  dort  keine  Aufgaben  wahrneh-
 men  sollen,  erfolgt  eine  anderweitige  Verwendung  in  der
 Bundesfinanzverwaltung  (zum  Beispiel  BADV  oder  Zen-
 trum  für  Informationsverarbeitung  und  Informationstech-
 nik),  und  die  betroffenen  Beschäftigten  sind  vor  Inkrafttreten
 des  Gesetzes  zu  ihren  zukünftigen  Dienststellen  zu  versetzen.

 Auszubildende  werden  von  §  2  Abs.  1  ebenfalls  nicht  erfasst.
 Das  BADV  setzt  die  Berufsausbildung  fort.  Dies  schließt  je-
 doch  nicht  aus,  dass  ein  Teil  der  Berufsausbildung  in  Koope-
 ration  mit  der  Finanzagentur  durchgeführt  wird,  sofern  dies
 im  Rahmen  der  Ausbildungsberufe  im  öffentlichen  Dienst
 möglich  ist.

 Zu  Absatz  2

 In  Absatz  2  wird  ausdrücklich  klargestellt,  dass  durch  die
 Personalgestellung  die  bestehenden  Dienst-  und  Arbeitsver-
 hältnisse  zum  Bund  nicht  berührt  werden.  Damit  sind  auf  die
 Arbeitnehmerinnen  und  Arbeitnehmer  ungeachtet  des  Um-
 standes,  dass  sie  bei  der  Finanzagentur  tätig  sind,  weiterhin
 auch  die  für  sie  geltenden  Tarifverträge  des  Bundes  und  auch
 die  sonstigen  Bestimmungen  des  Bundes  anzuwenden.  Dies
 betrifft  insbesondere  den  am  1.  Oktober  2005  in  Kraft  getre-
 tenen  Tarifvertrag  für  den  öffentlichen  Dienst  (TVöD)  ein-
 schließlich  des  tarifvertraglichen  Übergangsrechts  (TVÜ-
 Bund)  und  gilt  gegebenenfalls  auch  für  diejenigen,  bei  denen
 das  Tarifrecht  des  Bundes  kraft  Arbeitsvertrag  zur  Anwen-
 dung  kommt.  Zu  den  sonstigen  Bestimmungen  zählen  auch
 die  Bestimmungen  zur  Zusatzversorgung  bei  der  Versor-
 gungsanstalt  des  Bundes  und  der  Länder  (VBL).

 Keiner besonderen Regelung bedarf danach die Geltung des
 Bundesgleichstellungsgesetzes.  Dieses  ist  auch  für  die  ge-
 stellten  Beschäftigten  im  Verhältnis  zur  Bundesrepublik
 Deutschland  als  Dienstherr  und  Arbeitgeber  weiterhin  an-
 wendbar.  Die  hierzu  seitens  der  Finanzagentur  erforderlichen
 Mitwirkungshandlungen  werden  in  der  Kooperationsverein-
 barung  zwischen  dieser  und  dem  BADV  geregelt.

 Zu  Absatz  3

 Bei  der  Personalgestellung  werden  den  Arbeitnehmerinnen
 und  Arbeitnehmern  regelmäßig  solche  Tätigkeiten  übertra-
 gen,  die  ihrer  tariflichen  Eingruppierung  entsprechen.  Die  Fi-
 nanzagentur  verfügt  allerdings  über  ein  eigenes  Eingruppie-
 rungssystem  mit  spezifischen  Arbeitsplatzbewertungen,  die
 nicht  mit  dem  Tarifrecht  des  Bundes  kompatibel  sind.  Um
 hier  faktische  Schwierigkeiten  und  zusätzlichen  Verwal-
 tungsaufwand  bei  der  Bewertung  zu  vermeiden,  lässt  das  Ge-
 setz  im  Rahmen  der  Personalgestellung  die  Zuweisung  einer
 geringerwertigen  Tätigkeit  kraft  Direktionsrechts  zu.  Gesetz-
 liche  Voraussetzung  ist  dann  allerdings,  dass  die  zuvor  beste-
 hende  Eingruppierung  fortbesteht;  um  etwaige  nach  dem
 Übergangsrecht  zum  TVöD  in  Ausnahmefällen  mögliche
 Aufstiege  nicht  abzuschneiden,  stellt  das  Gesetz  allerdings
 nicht  auf  die  bisherige  Eingruppierung  in  eine  bestimmte
 Entgeltgruppe,  sondern  auf  die  vorherige  Tätigkeit  bei  der
 Bundeswertpapierverwaltung  ab.  Wird  dem  Arbeitnehmer
 bei  der  Finanzagentur  dagegen  eine  höherwertige  Tätigkeit
 übertragen,  so  erfolgt  nach  den  tariflichen  Vorgaben  des
 TVöD  und  des  TVÜ-Bund  eine  Höhergruppierung.

 Um  einerseits  unangemessene  Härten  aus  der  gesetzlichen
 Personalgestellung  vermeiden  zu  helfen  und  andererseits  das
 Gesetz  nicht  mit  stark  einzelfallbezogenen  Detailregelungen
 zu  belasten,  wird  das  Bundesministerium  der  Finanzen  als
 oberste  Dienstbehörde  durch  Satz  2  ermächtigt,  im  Einver-
 nehmen  mit  dem  für  das  Tarifrecht  federführenden  Bundes-
 ministerium  des  Innern  ergänzend  außer-  und  übertarifliche
 Regelungen  zu  treffen.

 Zu  §  3  (Entscheidungs-  und  Weisungsbefugnisse)

 Die  Vorschrift  enthält  die  notwendige  Aufteilung  der  Befug-
 nisse  in  die  der  Finanzagentur  zugewiesenen  Entscheidungs-
 und  Weisungsbefugnisse  sowie  die  der  Präsidentin  oder  dem
 Präsidenten  des  BADV  grundsätzlich  zugewiesenen  Dienst-
 vorgesetztenbefugnisse.  Dies  ist  erforderlich,  weil  für  die  Be-
 amtinnen,  Beamten,  Arbeitnehmerinnen  und  Arbeitnehmer
 das  Dienst-  und  Arbeitsverhältnis  auf  der  einen  Seite  und  das
 „Betriebsverhältnis“  auf  der  anderen  Seite  auseinander  fal-
 len.  Ungeachtet  ihrer  (fort)bestehenden  Dienst-  und  Arbeits-
 verhältnisse  zum  Bund,  haben  sie  auf  Grund  der  Tätigkeits-
 zuweisung  nach  §  2  Abs.  1  entsprechende  Aufgaben  der  pri-
 vatrechtlich  organisierten  Finanzagentur  wahrzunehmen  und
 sind  somit  in  diesen  Betrieb  eingebunden.

 Da  zum  einen  ein  reibungsloser  Betrieb  nur  auf  der  Basis  ar-
 beitsplatzbezogener  Weisungsrechte  möglich  ist  und  zum  an-
 deren  ein  hinreichender  Schutz  der  Statusrechte  des  nach  §  2
 Abs.  1  gestellten  Personals  gewährleistet  werden  muss,  sieht
 §  3  Satz  1  vor,  dass  die  Finanzagentur  gegenüber  den  Be-
 schäftigten  im  Sinne  des  §  2  Abs.  1  Entscheidungs-  und  Wei-
 sungsbefugnisse  hat,  soweit  die  Dienstausübung  oder  Tätig-
 keit  in  dem  Unternehmen  dies  erfordert.  Damit  ist  gewähr-
 leistet,  dass  die  Geschäftsführung  und  von  dieser  benannte
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Beschäftigte  der  Finanzagentur  die  für  die  Dienstausübung
 der  ihr  gestellten  Beamtinnen  und  Beamten  sowie  die  Tätig-
 keit  der  gestellten  Arbeitnehmerinnen  und  Arbeitnehmer  er-
 forderlichen  allgemeinen  oder  einzelfallbezogenen  Anord-
 nungen  und  Anweisungen  unmittelbar  selbst  erteilen  können.
 Sie  müssen  als  Bestandteil  der  unternehmerischen  Tätigkeit
 der  Geschäftsführung  der  Finanzagentur  vorbehalten  sein
 und  können  nicht  im  Zuständigkeitsbereich  des  BADV  lie-
 gen.

 Infolgedessen  regelt  Satz  2,  dass  Mitarbeiterinnen  und  Mitar-
 beiter  der  Finanzagentur  insoweit  auch  Vorgesetztenbefug-
 nisse  im  Sinne  des  §  3  Abs.  2  des  Bundesbeamtengesetzes
 ausüben  können.  Wer  im  Einzelfall  Vorgesetzte  oder  Vorge-
 setzter  ist,  bestimmt  sich  nach  dem  organisatorischen  Aufbau
 der  Finanzagentur.

 Satz  3  stellt  klar,  dass  die  Befugnisse  der  oder  des  Dienstvor-
 gesetzten  im  Sinne  des  §  3  Abs.  2  Satz  1  des  Bundesbeamten-
 gesetzes  bei  der  Präsidentin  oder  dem  Präsidenten  des  BADV
 verbleiben.  Diese  oder  dieser  vertritt  den  Dienstherrn  und  ist
 zuständig  für  die  beamtenrechtlichen  Entscheidungen  über
 die  persönlichen  Angelegenheiten  der  Beamtinnen  und  Be-
 amten,  die  ihre  Rechtsstellung  und  nicht  nur  ihre  interne
 Amtsstellung  betreffen.  Hierzu  gehören  insbesondere  die  Be-
 förderung  (§  12  der  Bundeslaufbahnverordnung),  die  Abord-
 nung  (§  27  des  Bundesbeamtengesetzes),  die  Versetzung
 (§  26  des  Bundesbeamtengesetzes),  die  Versetzung  in  den
 Ruhestand  (§  42  des  Bundesbeamtengesetzes),  die  Feststel-
 lung  der  Dienstunfähigkeit  (§§  43,  44  des  Bundesbeamten-
 gesetzes),  die  Genehmigung  von  Nebentätigkeiten  (§  65  des
 Bundesbeamtengesetzes),  disziplinarische  Entscheidungen
 sowie  die  Aufhebung  der  Gestellung  im  Einzelfall.

 Entsprechendes  gilt  für  die  bei  der  Finanzagentur  tätigen  Ar-
 beitnehmerinnen  und  Arbeitnehmer  des  Bundes.  Die  Fi-
 nanzagentur  übt  gegenüber  dem  gestellten  Personal  das  Di-
 rektionsrecht  in  dem  Rahmen  aus,  wie  dies  die  Tarifverträge
 und  sonstige  Bestimmungen  des  Bundes  dem  Arbeitgeber
 zugestehen  und  es  um  Maßnahmen  im  Rahmen  der  Personal-
 gestellung  geht;  das  weitergehende  Direktionsrecht  des  Ar-
 beitgebers  wird  dadurch  nicht  verdrängt.

 Weitere  Einzelheiten  der  Ausübung  der  Entscheidungs-  und
 Weisungsbefugnisse  sind  nach  §  3  Satz  4  vertraglich  zwi-
 schen  dem  BADV  und  der  Finanzagentur  zu  regeln.

 Zu  §  4  (Anwendbarkeit  des  Personalvertretungsgesetzes)

 §  4  und  die  folgenden  Vorschriften  sollen  –  entsprechend
 dem  bei  der  Personalgestellung  verfolgten  Ziel,  eine
 Schlechterstellung  der  bisherigen  Beschäftigten  der  Bundes-
 wertpapierverwaltung  zu  vermeiden  –  sicherstellen,  dass  ge-
 setzliche  Beteiligungsrechte  der  in  §  2  Abs.  1  genannten  Be-
 schäftigten  nicht  durch  die  neuen  privatrechtlich  ausgerichte-
 ten  Organisations-  und  Erledigungsstrukturen  beeinträchtigt
 werden.

 Durch  die  Regelung  des  §  4  wird  sichergestellt,  dass  die  Inte-
 ressenvertretung  für  alle  Beschäftigten  (Beamtinnen  und  Be-
 amte  und  Tarifkräfte)  des  BADV  vom  dort  errichteten  Perso-
 nalrat  wahrgenommen  werden  kann.  Darüber  hinaus  wird  be-
 stimmt,  dass  die  der  Finanzagentur  gestellten  Beschäftigten
 ihr  Wahlrecht  zur  Personalvertretung  nicht  infolge  der  Ge-
 stellung  verloren  haben.  Das  Bundespersonalvertretungsge-
 setz  und  das  Betriebsverfassungsgesetz  sehen  grundsätzlich

 kein  gleichzeitig  bestehendes  Wahlrecht  zu  einem  Personal-
 rat  und  zu  einem  Betriebsrat  oder  eine  doppelte  Wählbarkeit
 vor.  Für  den  vorliegenden  Fall  der  Zusammenführung  der
 Bundeswertpapierverwaltung  mit  der  Finanzagentur  enthält
 das  Gesetz  jedoch  eine  Sonderregelung.  Denn  für  die  konkre-
 te  Ausgestaltung  der  gleichzeitigen  Zugehörigkeit  des  im
 Rahmen  der  Personalgestellung  eingesetzten  Personals  zum
 Bund  und  zur  privatwirtschaftlich  organisierten  Finanzagen-
 tur  sind  ein  Verlust  an  Beteiligungsrechten  und  damit  wesent-
 liche  Beteiligungslücken  nur  vermeidbar,  wenn  dem  betrof-
 fenen  Personenkreis  ein  doppeltes  Wahlrecht  und  die  Wähl-
 barkeit  zu  den  Interessenvertretungen  eingeräumt  wird.  Ent-
 sprechendes  gilt  für  die  Schwerbehindertenvertretung.

 Der  erste  Halbsatz  bestimmt  hierzu,  dass  die  Beamtinnen,
 Beamten,  Arbeitnehmerinnen  und  Arbeitnehmer  ungeachtet
 der  Zuweisung  einer  Tätigkeit  nach  §  2  Abs.  1  im  Sinne  des
 Bundespersonalvertretungsgesetzes  weiterhin  als  Beschäf-
 tigte  des  BADV  gelten.  Gemäß  Satz  2  findet  aber  §  13  Abs.  2
 Satz  4  des  Bundespersonalvertretungsgesetzes  keine  Anwen-
 dung.  Damit  bleibt  das  aktive  Wahlrecht  (Wahlberechtigung)
 gemäß  §  13  des  Bundespersonalvertretungsgesetzes  zum
 Personalrat  des  Bundesamtes  für  zentrale  Dienste  und  offene
 Vermögensfragen  unberührt,  wenn  Beschäftigte  unter  Bei-
 behaltung  ihres  Dienst-  oder  Arbeitsverhältnisses  zum  Bund
 eine  Tätigkeit  bei  der  Finanzagentur  (§  2  Abs.  1)  ausüben
 und  in  das  Unternehmen  eingegliedert  werden.

 Auch  das  passive  Wahlrecht  der  Beamtinnen,  Beamten,  Ar-
 beitnehmerinnen  und  Arbeitnehmer  zum  Personalrat  des
 Bundesamtes  für  zentrale  Dienste  und  offene  Vermögensfra-
 gen  bleibt  ungeachtet  der  Personalgestellung  erhalten.  Für
 die  Wählbarkeit  müssen  dabei  die  Voraussetzungen  des  §  14
 des  Bundespersonalvertretungsgesetzes  erfüllt  sein.  Diese
 Wählbarkeitsvoraussetzungen  entfallen  im  Übrigen  nicht
 nach  §  15  Abs.  1  des  Bundespersonalvertretungsgesetzes.
 Das  Bundesamt  für  zentrale  Dienste  und  offene  Vermögens-
 fragen  ist  zwar  erst  zum  1.  Januar  2006  eingerichtet  worden,
 geht  aber  im  Wesentlichen  aus  dem  Bundesamt  zur  Regelung
 offener  Vermögensfragen  hervor,  so  dass  es  sich  nicht  um  ei-
 ne  neue  Dienststelle  handelt,  die  weniger  als  ein  Jahr  besteht.

 Zu  §  5  (Geltung  arbeitsrechtlicher  Vorschriften)

 Der  überwiegende  Teil  des  Personals  der  ehemaligen  Bun-
 deswertpapierverwaltung  wird  dauerhaft  in  der  privatrecht-
 lich  organisierten  Finanzagentur  eingesetzt  und  dort  vollstän-
 dig  in  die  Arbeitsabläufe  eingegliedert.  Mit  der  faktischen
 Eingliederung  der  Beamtinnen,  Beamten,  Angestellten,  Ar-
 beiterinnen  und  Arbeiter  in  die  Finanzagentur  sind  diese  für
 den  Bereich  der  betrieblichen  Interessenvertretung  sowie  die
 Vertretung  im  Aufsichtsrat  den  Arbeitnehmerinnen  und  Ar-
 beitnehmern  der  Finanzagentur  gleichzustellen.

 Soweit  auch  leitende  Angestellte  im  Sinne  des  §  5  Abs.  3  des
 Betriebsverfassungsgesetzes  gestellt  werden,  muss  dies  auch
 für  den  Bereich  der  Interessenvertretung  nach  dem  Sprecher-
 ausschussgesetz  gelten.  Folglich  bestimmt  Absatz  1,  dass  die
 in  der  Finanzagentur  tätigen  Angehörigen  des  BADV  für  die
 Anwendung  der  Vorschriften  über  die  Vertretung  der  Arbeit-
 nehmerinnen  und  Arbeitnehmer  im  Aufsichtsrat,  für  die  An-
 wendung  des  Betriebsverfassungsgesetzes  und  des  Sprecher-
 ausschussgesetzes  als  Arbeitnehmerinnen  und  Arbeitnehmer
 der  Finanzagentur  gelten.  Zudem  wird  klargestellt,  dass  ih-
 nen  dementsprechend  auch  das  aktive  und  passive  Wahlrecht
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zum  Betriebsrat,  Aufsichtsrat  und  Sprecherausschuss  zu-
 steht.  Nach  Absatz  2  gelten  als  leitende  Angestellte  im  Sinne
 des  §  5  Abs.  3  des  Betriebsverfassungsgesetzes  auch  die
 funktional  vergleichbaren  Beamtinnen  und  Beamten.  Mit
 Absatz  3  wird  erreicht,  dass  Verpflichtungen  aus  dem  Be-
 triebsverfassungsgesetz,  den  Gesetzen  über  die  Vertretung
 der  Arbeitnehmerinnen  und  Arbeitnehmer  im  Aufsichtsrat,
 dem  Sprecherausschussgesetz  und  den  Vorschriften  über  die
 Schwerbehindertenvertretung  durch  das  BADV  umgesetzt
 werden,  falls  die  Finanzagentur  sie  nicht  erfüllen  kann,  weil
 sie  nicht  Dienstherrin  oder  Arbeitgeberin  ist.

 Zu  §  6  (Personalvertretungs-  und  betriebsverfassungs-
 rechtliche  Zuständigkeiten)

 Die  personalvertretungs-  und  betriebsverfassungsrechtlichen
 Beteiligungsrechte  werden  stets  von  demjenigen  Gremium
 wahrgenommen,  das  bei  der  in  der  betreffenden  Angelegen-
 heit  zur  Entscheidung  befugten  Stelle  gebildet  ist.  Dement-
 sprechend  sieht  §  6  Abs.  1  vor,  dass  der  Personalrat  des
 BADV  für  diejenigen  Personalangelegenheiten  nach  dem
 Bundespersonalvertretungsgesetz  zuständig  ist,  über  die  das
 BADV  in  seiner  Funktion  als  Dienstherr  und  Arbeitgeber  der
 gestellten  Beschäftigten  zu  entscheiden  hat.  Hierbei  handelt
 es  sich  insbesondere  um  Angelegenheiten  im  Sinne  des  §  75
 Abs.  1  und  §  76  Abs.  1  des  Bundespersonalvertretungsgeset-
 zes.

 In  Angelegenheiten,  in  denen  die  Finanzagentur  entscheidet,
 obliegen  die  Beteiligungsrechte  nach  dem  Betriebsverfas-
 sungsgesetz  dem  dortigen  Betriebsrat  (§  6  Abs.  2).  Der  Be-
 triebsrat  hat  die  Möglichkeit,  zur  Erleichterung  seiner  Be-
 triebsratsarbeit,  nach  §  28  des  Betriebsverfassungsgesetzes
 Ausschüsse  zu  bilden  und  ihnen  Aufgaben  zur  selbständigen
 Erledigung  zu  übertragen.  Auf  Grund  der  Zusammenführung
 der  öffentlichrechtlich  organisierten  Bundeswertpapierver-
 waltung  mit  der  privatrechtlich  organisierten  Finanzagentur
 und  der  damit  verbundenen  besonderen  Interessenlage  der
 Beschäftigten  erscheint  es  sinnvoll,  vorübergehend  Aus-
 schüsse  zu  bilden,  die  sich  mit  speziellen  Fragestellungen  des
 gestellten  Personals  der  BADV  und  der  Arbeitnehmerinnen
 und  Arbeitnehmer  der  Finanzagentur  befassen.

 Zu  §  7  (Schwerbehinderte  Menschen)

 Zu  Absatz  1

 Absatz  1  bestimmt,  dass  für  die  schwerbehinderten  Men-
 schen,  die  nach  §  2  Abs.  1  bei  der  Finanzagentur  tätig  sind,
 das  BADV  Arbeitgeber  im  Sinne  des  Teils  2  des  Neunten  Bu-
 ches  Sozialgesetzbuch  ist.  Damit  wird  klargestellt,  dass  die
 Voraussetzungen  des  §  94  Abs.  1  Satz  1  des  Neunten  Buches
 Sozialgesetzbuch  ungeachtet  dessen,  dass  die  schwerbehin-
 derten  Menschen  der  Finanzagentur  gestellt  werden,  auch
 weiterhin  in  Bezug  auf  das  BADV  bestehen.  Die  Regelungen
 des  Schwerbehindertenrechts  gelten  somit  dort  umfassend
 fort,  damit  die  Rechtsstellung  von  schwerbehinderten  Men-
 schen  unberührt  bleibt.

 Zu  Absatz  2

 Mit  Absatz  2  Satz  1  wird  sichergestellt,  dass  für  die  Anwen-
 dung  der  Vorschriften  des  Neunten  Buches  Sozialgesetzbuch
 über  die  Schwerbehindertenvertretung  die  in  das  Unterneh-
 men  eingegliederten  schwerbehinderten  Menschen  aus  dem
 BADV  auch  bei  der  Finanzagentur  einbezogen  werden.  Da-

 her  gelten  gestellte  schwerbehinderte  Menschen  ungeachtet
 ihres  Dienst-  oder  Arbeitsverhältnisses  mit  dem  Bund  für  die
 Anwendung  der  Vorschriften  über  die  Schwerbehinderten-
 vertretung  als  Beschäftigte  der  Finanzagentur.  Für  die  Ab-
 grenzung  der  Zuständigkeiten  zwischen  der  Schwerbehin-
 dertenvertretung  des  BADV  sowie  derjenigen  der  Finanz-
 agentur  ist  §  6  entsprechend  anwendbar  (Absatz  2  Satz  2).

 Zu  §  8  (Übergangsregelung)

 Die  Vorschrift  dient  der  Sicherstellung  einer  angemessenen
 Interessenvertretung  der  Beschäftigten  für  eine  Übergangs-
 zeit  nach  der  Zusammenführung  der  Bundeswertpapierver-
 waltung  mit  der  Finanzagentur  und  der  damit  verbundenen
 Auflösung  der  Bundeswertpapierverwaltung.

 Mit  der  Auflösung  der  Bundeswertpapierverwaltung  endet
 die  Amtszeit  des  dort  gebildeten  Personalrats  nach  dem  Bun-
 despersonalvertretungsgesetz.  §  8  enthält  daher  für  die  Zeit
 bis  zur  Wahl  eines  neuen  Betriebsrates  in  der  Finanzagentur
 eine  spezialgesetzliche  Übergangsregelung  für  die  Interes-
 senvertretung  nach  dem  Betriebsverfassungsgesetz.  Damit
 wird  dem  Interesse  des  gestellten  Personals,  welches  in  der
 privatrechtlich  organisierten  Finanzagentur  eingesetzt  wird,
 an  der  Kontinuität  ihrer  Interessenvertretung  Rechnung  ge-
 tragen.

 Zu  Absatz  1

 Absatz  1  Satz  1  regelt,  dass  der  bei  der  Finanzagentur  gebil-
 dete  Betriebsrat  ab  dem  1.  August  2006  übergangsweise  um
 diejenigen  Mitglieder  des  am  31.  Juli  2006  bestehenden  Per-
 sonalrates  der  Bundeswertpapierverwaltung  erweitert  wird,
 denen  im  Rahmen  der  Personalgestellung  nach  §  2  Abs.  1
 Tätigkeiten  bei  der  Finanzagentur  zugewiesen  wurden.

 Der  um  die  gestellten  ehemaligen  Personalratsmitglieder  er-
 weiterte  Betriebsrat  wählt  nach  dem  1.  August  2006  aus  sei-
 ner  Mitte  eine  Vorsitzende  oder  einen  Vorsitzenden  sowie
 eine  Stellvertreterin  oder  einen  Stellvertreter.  Eine  dieser
 Funktionen  muss  jeweils  einer  oder  einem  gestellten  Be-
 schäftigten  nach  §  2  Abs.  1  oder  einer  Arbeitnehmerin  oder
 einem  Arbeitnehmer  der  Finanzagentur  zufallen.

 Zu  Absatz  2

 Der  erweiterte  Betriebsrat  hat  unverzüglich  einen  Wahlvor-
 stand  zur  Einleitung  der  Betriebsratswahl  zu  bestellen.  Die
 Amtszeit  des  übergangsweise  erweiterten  Betriebsrats  endet,
 sobald  in  der  Finanzagentur  ein  neuer  Betriebsrat  gewählt
 und  das  Wahlergebnis  bekannt  gegeben  worden  ist,  spätes-
 tens  jedoch  mit  Ablauf  des  31.  Juli  2007.

 Zu  Absatz  3

 Absatz  3  enthält  besondere  Regelungen  für  den  Fall,  dass  die
 Bildung  eines  erweiterten  Betriebsrats  nach  Absatz  1  nicht
 möglich  ist,  weil  bei  der  Finanzagentur  am  1.  August  2006
 kein  Betriebsrat  besteht.  In  diesem  Fall  nehmen  diejenigen
 Mitglieder  des  am  31.  Juli  2006  bestehenden  Personalrats  der
 Bundeswertpapierverwaltung  die  Aufgaben  eines  Betriebs-
 rats  nach  dem  Betriebsverfassungsgesetz  wahr,  die  zu  den  ge-
 stellten  Beschäftigten  nach  §  2  Abs.  1  gehören.  Im  Übrigen
 gelten  die  allgemeinen  Vorschriften.

 Satz  2  stellt  klar,  dass  es  Aufgabe  der  Interessenvertretung
 nach  Satz  1  ist,  unverzüglich  einen  Wahlvorstand  zur  Einlei-
 tung  der  Betriebsratswahl  zu  bestellen.  Ihre  Amtszeit  endet,
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sobald  in  der  Finanzagentur  ein  Betriebsrat  gewählt  und  das
 Wahlergebnis  bekannt  gemacht  worden  ist,  spätestens  jedoch
 mit  Ablauf  des  31.  Juli  2007.

 Zu  Absatz  4

 Die  Bestimmung  überträgt  die  Übergangsregelungen  zum
 Betriebsrat  sinngemäß  auf  die  Schwerbehindertenvertretung,
 sofern  die  Voraussetzungen  für  die  Einrichtung  einer
 Schwerbehindertenvertretung  in  der  Finanzagentur  zum
 Zeitpunkt  der  Zusammenführung  mit  der  Bundeswertpapier-
 verwaltung  oder  danach  vorliegen.  Sofern  danach  zum  Zeit-
 punkt  der  Zusammenführung  sowohl  in  der  Bundeswert-
 papierverwaltung  als  auch  in  der  Finanzagentur  eine  Schwer-
 behindertenvertretung  besteht,  werden  deren  Aufgaben  in
 der  Finanzagentur  während  der  Übergangszeit  von  diesen
 gemeinschaftlich  wahrgenommen.  Damit  ist  sichergestellt,
 dass  allen  betroffenen  Beschäftigten  bis  zur  Neuwahl  der
 Schwerbehindertenvertretung  die  ihnen  vertrauten  An-
 sprechpersonen  erhalten  bleiben.

 Für  die  Jugend-  und  Auszubildendenvertretung  bedarf  es  kei-
 ner  Regelung,  da  die  Ausbildung  unmittelbar  vom  BADV
 fortgeführt  wird  und  die  Interessenvertretung  nach  den  allge-
 meinen  Vorschriften  gewährleistet  ist.

 Zu  §  9  (Fortgeltung  von  Dienstvereinbarungen)

 Die  Vorschrift  ist  als  Übergangsregelung  erforderlich,  um
 zum  Beginn  der  Gestellung  des  bisherigen  Personals  der
 Bundeswertpapierverwaltung  am  1.  August  2006  Rechtsver-
 luste  zu  verhindern  oder  Unklarheiten  über  die  Geltung  von
 Dienstvereinbarungen  im  Verhältnis  zum  BADV  als  auch  zur
 Finanzagentur  zu  vermeiden.  Sie  bestimmt,  dass  ungeachtet
 der  Auflösung  der  Bundeswertpapierverwaltung  zum  31.  Juli
 2006  die  zu  diesem  Zeitpunkt  dort  bestehenden  Dienstver-
 einbarungen  als  Betriebsvereinbarungen  für  die  Beschäftig-
 ten  im  Sinne  des  §  2  Abs.  1  befristet  fortgelten.  Für  Dienst-
 vereinbarungen  des  BADV  gilt  dies  nicht.  Die  betreffenden
 Dienstvereinbarungen  der  Bundeswertpapierverwaltung  gel-
 ten in der Finanzagentur für längstens zwölf Monate als Be-
 triebsvereinbarungen  fort.  Sie  können  bereits  vorher  durch
 neue  Betriebsvereinbarungen  ersetzt  werden.  Soweit  in  der
 Finanzagentur  bereits  bestehende  Betriebsvereinbarungen
 gleichartige  Regelungen  enthalten,  treten  diese  gegenüber
 den  Beschäftigten  im  Sinne  des  §  2  Abs.  1  hinter  den  als  Be-
 triebsvereinbarungen  fortgeltenden  Dienstvereinbarungen
 zurück.

 Zu  §  10  (Anhängige  Verfahren)

 Nach  §  10  werden  die  bis  zum  31.  Juli  2006  förmlich  einge-
 leiteten  Beteiligungsverfahren  im  Bereich  der  Bundeswert-
 papierverwaltung,  Verfahren  vor  der  Einigungsstelle  oder
 personalvertretungsrechtliche  Beschlussverfahren  vor  den
 Verwaltungsgerichten  dem  BADV  zugeordnet  und  von  die-
 sem  fortgeführt.  Ein  Parteiwechsel  ist  damit  nicht  verbunden,
 da  diese  Behörde  die  Aufgaben  ebenfalls  für  die  Bundesrepu-
 blik  Deutschland  wahrnimmt.  Auf  der  Seite  des  Personalrats
 tritt  der  Personalrat  des  BADV  in  die  anhängigen  Verfahren
 ein.  Die  Zuweisung  von  Aufgaben  im  Sinne  des  §  2  Abs.  1
 hat  keine  Auswirkungen  auf  die  zuvor  genannten  Verfahren,
 da  die  bisherigen  Dienst-  und  Arbeitsverhältnisse  zum  Bund
 bestehen  bleiben.

 Zu  Artikel  3  (Anpassung  von  Rechtsvorschriften)

 Allgemeines

 Die  Vorschriften  dieses  Artikels  nehmen  infolge  der  Auf-
 hebung  des  Bundeswertpapierverwaltungsgesetzes  und  der
 Übertragung  der  Aufgaben  der  Bundeswertpapierverwaltung
 notwendige  Änderungen  in  weiteren  Gesetzen  vor.  Die  Rege-
 lung  ist  jedoch  nicht  umfassend.  Die  auf  die  Bundeswert-
 papierverwaltung  verweisenden  Vorschriften  sind  vielmehr
 zum  Teil  obsolet  und  bedürfen  daher  keiner  Anpassung  mehr,
 zum  Beispiel  §  5  des  Gesetzes  über  die  Errichtung  eines
 Fonds  „Kreditabwicklungsfonds“,  das  gemäß  §  12  Abs.  4  des
 Erblastentilgungsfonds-Gesetzes  seit  1.  Januar  1995  nicht
 mehr  anzuwenden  ist.  Zum  Teil  sollen  die  Vorschriften  im
 Zusammenhang  mit  anderen  Gesetzesvorhaben,  insbesonde-
 re  zur  Bereinigung  des  Kriegsfolgenrechts,  angepasst  oder
 aufgehoben  werden.  Dies  gilt  für  die  einschlägigen  Bestim-
 mungen  des  Gesetzes  zur  Bereinigung  der  auf  Reichsmark
 lautenden  Wertpapiere  der  Konversionskasse  für  deutsche
 Auslandsschulden  sowie  des  Altsparergesetzes  und  der  auf
 dessen  Grundlage  erlassenen  Verordnungen.

 Zu  den  Absätzen  1  und  2

 In  §  5  des  Gesetzes  über  die  Errichtung  eines  „Fonds  Deut-
 sche  Einheit“  und  in  §  3  des  Erblastentilgungsfonds-Geset-
 zes  wird  die  Zuständigkeitszuweisung  an  die  Bundeswertpa-
 pierverwaltung  gestrichen.  Die  mit  der  Verwaltung  der
 Schulden  dieser  Sondervermögen  befasste  Stelle  ergibt  sich
 künftig  aus  dem  Bundesschuldenwesengesetz  in  Verbindung
 mit  der  auf  Grund  dieses  Gesetzes  erlassenen  Verordnung.

 Zu  Absatz  3

 Die  bisher  in  §  10  des  Gesetzes  über  die  Verwaltung  des
 ERP-Sondervermögens  geregelte  Zuständigkeit  für  die  Ver-
 waltung  der  Verbindlichkeiten  bestimmt  sich  künftig  eben-
 falls  nach  der  Verordnung  auf  Grundlage  des  Bundesschul-
 denwesengesetzes.  Das  Einvernehmenserfordernis  des  Bun-
 desministeriums  für  Wirtschaft  und  Technologie  gemäß  Ab-
 satz  5  Satz  3  entspricht  der  bisherigen  Gesetzeslage.  Es
 erstreckt  sich  nicht  auf  die  Wahrnehmung  der  Befugnisse  des
 Bundesministeriums  der  Finanzen  nach  dem  Gesellschafts-
 sowie  dem  mit  der  Finanzagentur  abgeschlossenen  Ge-
 schäftsbesorgungsvertrag.  Die  Zuständigkeit  für  die  Ge-
 währleistungen  und  Bürgschaften  wird  entsprechend  der  Re-
 gelung  für  die  übrigen  Gewährleistungen  des  Bundes  dem
 Bundesamt  für  zentrale  Dienste  und  offene  Vermögensfragen
 zugewiesen.

 Zu  Absatz  4

 Mit  der  Auflösung  der  Bundeswertpapierverwaltung  entfal-
 len  auch  deren  Leitungsämter.  Die  in  den  Besoldungsgrup-
 pen  B  2  und  B  7  ausgebrachten  Amtsbezeichnungen  werden
 daher  gestrichen.

 Zu  Absatz  5

 Die  bisher  von  der  Bundeswertpapierverwaltung  in  Berlin
 wahrgenommenen  Aufgaben  als  Prüfstelle  für  Auslands-
 bonds  werden  künftig  vom  Bundesamt  für  zentrale  Dienste
 und  offene  Vermögensfragen  übernommen.  Die  Übertragung
 mitsamt  den  zugehörigen  umfangreichen  Aktenbeständen
 auf  die  Finanzagentur  würde  diese  mit  Tätigkeiten  außerhalb
 des  Kerngeschäfts  der  Kreditaufnahme  und  Schuldenverwal-
 tung  belasten  und  wäre  daher  sachwidrig.
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Zu  Absatz  6

 Die  Zuständigkeit  für  die  Verfolgung  von  Ordnungswidrig-
 keiten  im  Wertpapierbereich  soll  nicht  auf  ein  privatrecht-
 liches  Unternehmen  übertragen  werden,  da  diese  zum  Kern-
 bereich  der  hoheitlichen  (Eingriffs-)Verwaltung  gehört.  Zu-
 ständig  ist  vielmehr  künftig  die  Bundesanstalt  für  Finanz-
 dienstleistungsaufsicht.

 Zu  den  Absätzen  7  bis  12

 Die  Bestimmungen  tragen  der  Übertragung  der  bisher  von
 der  Bundeswertpapierverwaltung  wahrgenommenen  Aufga-
 ben  sowie  der  Ersetzung  des  Bundeswertpapierverwaltungs-
 gesetzes  durch  das  Bundesschuldenwesengesetz  Rechnung.

 Zu  den  Absätzen  13  und  14

 In  §  9  Abs.  5  des  Entschädigungsgesetzes  und  §  17  des
 Bundeseisenbahnneugliederungsgesetzes  wird  die  Zustän-
 digkeitszuweisung  an  die  Bundeswertpapierverwaltung  –  im
 Bundeseisenbahnneugliederungsgesetz  noch  als  Bundes-
 schuldenverwaltung  bezeichnet  –  gestrichen.  Die  mit  der
 Verwaltung  der  Schulden  befasste  Stelle  ergibt  sich  insoweit
 künftig  aus  dem  Bundesschuldenwesengesetz  in  Verbindung
 mit  der  auf  Grund  dieses  Gesetzes  erlassenen  Verordnung.

 Zu  Absatz  15

 Die  Bestimmung  nimmt  die  nach  dem  Wegfall  der  Bundes-
 wertpapierverwaltung  notwendigen  Änderungen  an  der
 Schuldverschreibungsverordnung  vor.  Die  das  Bundes-
 schuldbuch  führende  Stelle  ergibt  sich  insoweit  künftig  aus
 der  auf  Grundlage  des  Bundesschuldenwesengesetzes  erlas-
 senen  Verordnung.

 Zu  Artikel  4  (Inkrafttreten,  Außerkrafttreten)

 Die  Vorschrift  regelt  das  Inkrafttreten  des  Gesetzes  und  das
 gleichzeitige  Außerkrafttreten  des  Bundeswertpapierverwal-
 tungsgesetzes.  Die  im  Bundeswertpapierverwaltungsgesetz
 enthaltenen  materiellen  Regelungen  zur  Kreditaufnahme  und
 zum  Bundesschuldbuch  werden  mit  den  dargestellten  Anpas-
 sungen  in  das  neue  Bundesschuldenwesengesetz  übernom-
 men  (Artikel  1).

 Die  Übertragung  der  Wahrnehmung  von  Aufgaben  des
 Schuldenwesens  des  Bundes  durch  Rechtsverordnung  auf
 die  Bundesrepublik  Deutschland  –  Finanzagentur  GmbH
 muss  gleichzeitig  mit  der  Aufhebung  des  Bundeswertpapier-
 verwaltungsgesetzes  zum  1.  August  2006  erfolgen.  Hierzu  ist
 erforderlich,  dass  die  Verordnungsermächtigungen  nach  §  1
 sowie  die  diese  ergänzende  Vorschrift  des  §  2  BSchuWG  vor
 diesem  Zeitpunkt  in  Kraft  treten.



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 21 – Drucksache 16/1336
Anlage  2
 Stellungnahme  des  Bundesrates
 Der  Bundesrat  hat  in  seiner  821.  Sitzung  am  7.  April  2006  be-
 schlossen,  zu  dem  Gesetzentwurf  gemäß  Artikel  76  Abs.  2
 des  Grundgesetzes  wie  folgt  Stellung  zu  nehmen:

 Zu  Artikel  3

 Der  Bundesrat  bittet,  im  weiteren  Gesetzgebungsverfahren
 die  Aufnahme  einer  Regelung  in  das  Betriebsverfassungs-
 gesetz  zu  prüfen,  nach  der  Beamtinnen  und  Beamte  bei  Zu-
 weisung  an  privatrechtlich  organisierte  Einrichtungen  für
 die  Anwendung  des  Betriebsverfassungsgesetzes  als  deren
 Arbeitnehmerinnen  und  Arbeitnehmer  gelten  und  als  solche
 aktiv  und  passiv  wahlberechtigt  sind.

 B e g r ü n d u n g

 Der  Entwurf  eines  Gesetzes  zur  Modernisierung  des  Schul-
 denwesens  des  Bundes  enthält  in  Artikel  2  §  5  Abs.  1  eine
 sachgerechte  Regelung,  wonach  die  ehemaligen  Beschäftig-
 ten  der  Bundeswertpapierverwaltung,  die  der  Bundesrepu-
 blik  Deutschland  –  Finanzagentur  GmbH  zur  Dienstleistung
 zugewiesen  sind,  für  die  Anwendung  des  Betriebsverfas-
 sungsgesetzes  als  Arbeitnehmerinnen  und  Arbeitnehmer  der
 Finanzagentur  gelten  und  als  solche  aktiv  und  passiv  wahl-
 berechtigt  sind.  Dies  wird  zutreffend  damit  begründet,  dass
 diese  Beschäftigten  dauerhaft  in  der  privatrechtlich  organi-
 sierten  Finanzagentur  eingesetzt  und  dort  vollständig  in  die
 Arbeitsabläufe  eingegliedert  werden  und  deshalb  für  den
 Bereich  der  betrieblichen  Interessenvertretung  den  Arbeit-
 nehmerinnen  und  Arbeitnehmern  der  Finanzagentur  gleich-
 zustellen  sind.

 Eine  entsprechende  Interessenlage  besteht  auch  bei  Privati-
 sierungen  auf  Länderebene.  Die  Länder  sind  mangels  Ge-
 setzgebungskompetenz  für  das  Betriebsverfassungsgesetz
 aber  gehindert,  für  Beamtinnen  und  Beamte  entsprechende
 Regelungen  zu  treffen.  Dies  führt  dazu,  dass  Beamtinnen  und
 Beamte  auch  bei  länger  andauernder  Zuweisung  zu  einer
 privaten  Einrichtung  trotz  faktischer  Eingliederung  dort
 keine  Interessenvertretung  haben.  Diesem  unbefriedigenden
 Rechtszustand  kann  nur  durch  eine  Regelung  im  Betriebsver-
 fassungsgesetz  abgeholfen  werden.
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Anlage  3
 Gegenäußerung  der  Bundesregierung
 Die  Bundesregierung  äußert  sich  zur  Stellungnahme  des
 Bundesrates  zum  Entwurf  eines  Gesetzes  zur  Modernisie-
 rung  des  Schuldenwesens  des  Bundes  wie  folgt:

 Die  Bundesregierung  erkennt  den  Wunsch  des  Bundesrates
 an,  die  Interessenvertretung  der  Beamtinnen  und  Beamten  zu
 verbessern.  Derzeit  besteht  für  Beamtinnen  und  Beamte,  de-
 nen  nach  §  123a  des  Beamtenrechtsrahmengesetzes  für  mehr
 als  drei  Monate  eine  Tätigkeit  in  einem  privatrechtlich  orga-
 nisierten  Unternehmen  zugewiesen  wird,  weder  in  ihrer
 Stammdienststelle  noch  in  dem  Einsatzbetrieb  eine  von  ihnen
 mitgewählte  Interessenvertretung.  Damit  stehen  die  von
 einer  Privatisierung  betroffenen  Beamtinnen  und  Beamten
 hinsichtlich  der  Interessenvertretung  schlechter  als  ihre  wei-
 terhin  in  der  Dienststelle  eingesetzten  Kolleginnen  und  Kol-
 legen  und  auch  schlechter  als  die  Arbeitnehmerinnen  und
 Arbeitnehmer  in  ihrem  Einsatzbetrieb.

 Die  interessenvertretungsrechtliche  Flankierung  von  Privati-
 sierungsfällen  vergleichbarer  Art  bedarf  einer  eingehenden
 und  sorgfältigen  Erörterung.  Dabei  wird  durch  den  Bund  und
 die  Länder  insbesondere  vertieft  zu  prüfen  sein,  ob  die  be-
 schriebene  Regelungslücke  allein  mit  der  Gleichstellung  der
 betroffenen  Beamtinnen  und  Beamten  mit  den  Arbeitnehme-
 rinnen  und  Arbeitnehmern  des  Einsatzbetriebs  im  Betriebs-
 verfassungsgesetz  zu  schließen  ist,  oder  ob  flankierend  Än-
 derungen  der  Bundes-  und  der  Länderpersonalvertretungs-
 gesetze  erforderlich  sind.  Diese  Erörterung  kann  im  laufen-
 den  Gesetzgebungsverfahren  nicht  abschließend  erfolgen,
 ohne  die  vorgesehene  Übertragung  der  Aufgaben  der  Bun-
 deswertpapierverwaltung  auf  die  Bundesrepublik  Deutsch-
 land  –  Finanzagentur  GmbH  zum  1.  August  2006  erheblich
 zu  gefährden.

 Die  Bundesregierung  wird  die  vom  Bundesrat  erbetene  Prü-
 fung  unter  Berücksichtigung  der  bei  der  Formulierung  und
 Umsetzung  des  Gesetzes  zur  Modernisierung  des  Schulden-
 wesens  des  Bundes  gewonnenen  Erkenntnisse  vornehmen.
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